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TEIL I: BEGRÜNDUNG 

1. ALLGEMEINES 

In der Gemeinde Spelle wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 107 „Zwischen Hein-
richstraße und Speller Aa“ erforderlich, um auf die aktuellen städtebaulichen Entwicklungen 
zu reagieren. Im Bebauungsplan werden als Art der baulichen Nutzung im nordöstlichen Be-
reich an der Heinrichstraße ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO und im 
Übergangsbereich bis zur Speller Aa (Bereich parallel zur Bernard-Krone-Straße einschließ-
lich des südlichen Teilbereiches) ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 
 

1.1. Planungsunterlage 

Als Planunterlage dient ein Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung im Maßstab 1 : 1.000. Der Planausschnitt beinhaltet einen 
Teilbereich der Gemeinde Spelle, Gemarkung Spelle, Flur 16. Die Planunterlage wurde vom 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) – Regionaldi-
rektion Osnabrück-Meppen -Katasteramt Lingen- zur Verfügung gestellt und wird dort unter 
der Antragsbuch Nr. L4-46/2023 geführt. 
 
 

2 LAGE, GRÖßE, DERZEITIGER NUTZUNGSZUSTAND 

Am südlichen Rand des Ortskernes der Gemeinde Spelle wird die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ erforderlich. Die nördlich und west-
lich gelegene (Wohn)Bebauung soll im Bereich eines ehemaligen Landhandels zur Nutzung 
der Innenentwicklungspotenziale erweitert und stärker verdichtet werden. Der Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von ca. 1,21 ha. Ergänzend wird die bereits bestehende Bebauung 
südlich der Heinrichstraße planungsrechtlich gesichert. Die räumliche Eingrenzung des Gel-
tungsbereiches erfolgt nördlich durch die Heinrichstraße und westlich durch die Bernard-
Krone-Straße, von der ein Teilbereich in Größe von ca. 160 m² dem Geltungsbereich zuge-
schlagen wird. Die östliche Grenze bildet die Bahntrasse Spelle-Rheine. Die südliche Abgren-
zung wird durch die Speller Aa markiert. Damit sorgt die vorliegende Planung für einen Lü-
ckenschluss bzw. einer Arrondierung innerhalb der siedlungsstrukturellen Entwicklungsflä-
chen im Ortsteil Spelle. 
 
Das Plangebiet ist im nördlichen Teilbereich parallel zur Heinrichstraße bereits durch eine 
wohnbauliche Nutzung mit umgebenden Hausgartenbereichen gekennzeichnet. Der ehema-
lige Landhandel wurde zurückliegend bereits abgerissen. Dieses Grundstück stellt sich aktuell 
als geräumte Fläche in der Örtlichkeit dar (OX). Im Zusammenhang mit der Eingriffsbilanzie-
rung wird dieser Bereich anteilig als bebauter Bereich (Landhandel = OGG) nebst den zuge-
hörigen befestigten Flächen (OFG) nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersach-
sen, Stand Februar 2021, dem Wertfaktor 0 (siehe Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, 9. völlig überarbeitete Auflage, 2013, vom Nie-
dersächsischen Städtetag) zugeordnet. Die früheren unbefestigten Flächenanteile werden als 
Ruderalstrukturen / Gehölzbestand bewertet und erhalten den Wertfaktor 2. Nördlich und 
westlich angrenzend sind Verkehrsflächen (OVS/OVW), Wohngebiete (OED/PHZ) und Nah-
versorger (Tankstelle, Einzelhandel, Post innerhalb des OED) zu finden. Südlich fließt die 
Speller Aa (FMF) und östlich verläuft die Bahntrasse Spelle-Rheine (OVE). 
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Abbildung 1: Luftbild unmaßstäblich, mit Gebäudebestand des ehem. Landhandel 

(NLWKN 2023) 

 

 
Abbildung 2: Luftbild unmaßstäblich, inkl. geräumter Fläche (NLWKN 2023) 

 
 

3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSAUSSAGEN 

3.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 2010) 

Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Emsland 
ist der Geltungsbereich als bebaute Fläche enthalten. Die Bahntrasse ist als „Sonstige Eisen-
bahnstrecke“ (Textziffer 4.3 01) enthalten. Die Speller Aa ist als Gewässer markiert. Östlich 
der Bernard-Krone-Straße finden sich beidseitig der Speller Aa Bereiche zum Hochwasser-
schutz (Textziffer 3.11 3. 01). Südlich der Speller Aa liegen zudem Vorranggebiete (Z) für „In-
dustrielle Anlagen und Gewerbe (Textziffer 2.1 06). 
 
Im RROP 2010 des Landkreises Emsland ist Spelle als Standort mit der zentralörtlichen Funk-
tion eines Grundzentrums mit mittelzentralen Teilfunktionen festgelegt worden. Spelle wird im 
RROP 2010 die Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeits-
stätten zugewiesen. 
 

Lage des Geltungsbe-
reiches zum Bebau-

ungsplan Nr. 107 

Lage des Geltungsbe-
reiches zum Bebau-

ungsplan Nr. 107 
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Auch in den Gemeinden und Gemeindeteilen der Standorte der Mittel- und Grundzentren sind 
gem. dem RROP zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Grundversorgung im erfor-
derlichen Maße Wohn- und Gewerbebauland sowie Infrastruktureinrichtungen im Rahmen der 
Bauleitplanung auf der Grundlage der Bevölkerungsentwicklung bereitzustellen. Dieser Vor-
gabe wird mit der vorliegenden Planung entsprochen. Als Grundsatz zur Entwicklung der Sied-
lungsstruktur definiert das RROP 2010 im Rahmen der beschreibenden Darstellung: 
 
„Die festgelegten Zentralen Orte bieten als Standorte der wirtschaftlichen und siedlungsstruk-
turellen Entwicklung gute Voraussetzungen für die Konzentration von Wohnstätten. Im Hinblick 
auf die notwendige Kontinuität der Regionalplanung im Landkreis Emsland ist die Zuweisung 
dieser Schwerpunktaufgabe vor allem auch an alle Grundzentren von entscheidender Bedeu-
tung, um die insgesamt positive Entwicklung auch zukünftig sicherzustellen.“ (Kapitel 2.1, Zif-
fer 05) 
 
Im Weiteren findet man zur Ausweisung neuer Wohngebiete folgende Ausführungen. 
 
„Bei der Ausweisung neuer Wohngebiete im ländlichen Raum ist auf kompakte Siedlungs-
strukturen zu achten, um Neuinvestitionen in die technische Infrastruktur so gering wie möglich 
zu halten.“ (Kapitel 2.3, Ziffer 01) 
 
„Durch eine bedarfsgerechte Ausweisung von Siedlungsgebieten soll auch zukünftig dafür ge-
sorgt werden, dass die Versiegelung gering bleibt. Aus diesem Grunde ist es trotz der gerin-
geren Verdichtung im ländlichen Raum gegenüber den Ballungszentren sinnvoll, neben un-
vermeidlichen Ausweisungen für die Wohnbebauung in die freie Feldflur, vorrangig Baulücken 
im Innenbereich zu schließen und solche Flächen prioritär zu nutzen, die zwischen bebauten 
Straßen liegen. Vor allem wegen des Demografischen Wandels mit einer mittel- bis langfristig 
anzunehmenden Abnahme der Bevölkerung ist auf eine bedarfsgerechte Ausweisung neuer 
Wohngebiete zu achten.“ (Kapitel 3.1, Ziffer 03) 
 
Durch die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für diese Aktivierung einer Innen-
entwicklungspotenzialfläche am südlichen Rand des Ortskernes durch die Nachverdichtung 
der ehemaligen Landhandelsfläche, wird somit der im Regionalen Raumordnungsprogramm 
2010 formulierten Zielsetzung nach einer verstärkten Innenentwicklung gefolgt. 
 

 
Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland 
(unmaßstäblich) 

 

Lage des Geltungsbe-
reiches zum Bebau-

ungsplan Nr. 107 
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3.2 Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland 
Das Plangebiet ist im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland mit keiner Dar-
stellung versehen. 
 

3.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
Das Plangebiet ist bisher im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle als gemischte 
Baufläche (M) sowie in einem kleineren Teilbereich an der Heinrichstraße als Wohnbaufläche 
(W) dargestellt. Im südlichen Teilbereich findet sich im Sachzusammenhang mit der Abgren-
zung des Überschwemmungsgebietes (ÜSG) Nr. 113 der „Flötte“ eine Grünfläche. Diese hat 
zudem die Zweckbestimmung „Abfall“ erhalten. Das Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 
16) ist als Altstandort und Altablagerung registriert. Diese Fläche wird im Altlastenverzeichnis 
des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 mit der Bezeichnung 
„Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Zudem befindet sich der südwestliche Teil des Flurstücks 367 
(Gemarkung Spelle, Flur 16) im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der An-
lagen-Nr. 454 408 409 als Altablagerung „Spelle, Bahnhofstraße“. Auf dem Grundstück erfolg-
ten Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit den Oberflächenbefestigungen, die Rodung 
der Grünstrukturen und der Abriss der Gebäude (vgl. hierzu auch Kapitel 5.10). In der Örtlich-
keit erscheint der Flächenbereich nun als geräumte Fläche. Die Abgrenzung des ÜSG erfolgte 
auf der Basis des ÜSG Nr. 113 „Flötte“ vom 9. Mai 1913. Das vorgenannte Überschwem-
mungsgebiet soll zukünftig durch das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet Nr. 849 
„Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgraben, Hopstener Aa, Flötte“ vom 
8. Dezember 2021 ersetzt werden (vgl. Kapitel 5.9). Dieses liegt zwischen der Bernard-Krone-
Straße und der Eisenbahntrasse im Bereich der Speller Aa. Dann werden durch das ÜSG 
keine Flächenanteile des Geltungsbereiches dieser Bauleitplanung mehr in Anspruch genom-
men. Für die eingangs genannte Grünfläche ist somit die ursprünglich zugrunde liegenden 
Funktion zukünftig nicht mehr gegeben und dieser Bereich kann im Lückenschluss analog zum 
westlich gelegenen Grundstück des Nahversorgers abschließend als gemischte Baufläche (M) 
unter Berücksichtigung der Auflagen zum Altstandort / der Altablagerung entwickelt werden. 
Dem § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind, wird somit entsprochen. 
 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle 

 

Lage des Geltungsbe-
reiches zum Bebau-

ungsplan Nr. 107 
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3.4 Angrenzender Bebauungsplan 
 
Nördlich des Geltungsbereiches liegt der Bebauungsplan Nr. 6 „Bauernkamp - Neuaufstel-
lung“, dessen Grundzügen im Zusammenhang mit der gewünschten Innenverdichtung den 
städtebaulichen Entwicklungsrahmen kennzeichnet. Die nachfolgenden Grundzüge charakte-
risieren den vorgenannten und nördlich zur Vorhabensfläche gelegenen Bebauungsplan: 
 

• Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 

• parallel zur Verkehrsachse der Hauptstraße / Bernard-Krone-Straße Mischgebiet (MI) ge-
mäß § 6 BauNVO 

• MI = max. 2 Vollgeschoss / nördlich im Übergangsbereich zum WA max. 1 Vollgeschoss 
(+1 Vollgeschoss, wenn es sich hierbei um ein Dachgeschoss handelt), GRZ = 0,4 / GFZ 
= 0,8/0,5, max. zulässige Gebäudehöhe = 10,0 m / bei Pult- und Flachdächern max. 8,5 
m, offene Bauweise, 

• WA = max. 1 Vollgeschoss (+1 Vollgeschoss, wenn es sich hierbei um ein Dachgeschoss 
handelt), GRZ = 0,4 / GFZ = 0,5, max. zulässige Gebäudehöhe = 10,0 m / bei Pult- und 
Flachdächern max. 8,5 m, offene Bauweise, es sind nur Einzel- und Doppelhäuser (ED) 
zulässig 

• Straßenverkehrsflächen sowie Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (Geh- 
und Radweg) 

• Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz 
 

 
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 6 „Bauernkamp“ – Neuaufstellung 
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4 ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG (PLANERFORDERNIS / PLANINHALT / 

STANDORT) 

4.1 Standortbegründung 

Der Geltungsbereich ist im nördlichen Teilbereich parallel zur Heinrichstraße bereits durch 
eine wohnbauliche Nutzung mit umgebenden Hausgartenbereichen gekennzeichnet. Unter 
Beachtung der Auflagen zum Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ und der Altablagerung 
„Spelle, Bahnhofstraße“ wurde der ehemalige Landhandel zurückliegend bereits abgerissen 
und die Oberflächenbefestigungen entfernt sowie die Grünstrukturen entnommen. Somit kann 
diese Fläche zur Nachverdichtung der Ortslage am südlichen Rand des Ortskernes in ver-
kehrsgünstiger Lage weiterentwickelt werden. 
 
Allgemeines Planungsziel der Gemeinde Spelle ist es, entsprechend der örtlichen Nachfrage 
und des Bedarfs Bauflächen auch für den Bau von Mehrparteienhäusern (Eigentumswohnun-
gen, Mietwohnungen) sowie des zugehörigen Angebots an Versorgungseinrichtungen und 
Dienstleistungen zu schaffen. Durch die Reaktivierung dieser innerörtlichen Freifläche wird 
dieser Belang am südlichen Rand des Ortskernes sinnvoll entwickelt. 
 
Ein Ausschluss von Einzelhandel im geplanten Mischgebiet soll nicht erfolgen, da dies im Zu-
sammenhang mit der Lage der Baufläche nicht angemessen erscheint. Gemäß § 6 BauNVO 
sind gerade in Mischgebieten gemäß Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich zulässig und 
gewünscht. Großflächige Einzelhandelsbetriebe zählen nicht hierzu. Aber auch bei Einzelhan-
delsbetrieben unterhalb der Großflächigkeit ist nicht automatisch davon auszugehen, dass 
durch eine Agglomeration negative Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich aus-
gehen. Dies ist im Rahmen der späteren Prüfung zur Genehmigung eines konkreten Ansied-
lungsvorhabens zu klären. Aus der Sicht der Gemeinde entspricht die aktuell vorgesehene 
Planung für den Geltungsbereich dem Einzelhandelskonzept der Samtgemeinde Spelle. 
 
Wie bereits unter Punkt 3.1 erwähnt, weist das RROP 2010 des Landkreis Emsland der Ge-
meinde Spelle die zentralörtliche Funktion eines Grundzentrums mit mittelzentralen Aufgaben 
mit den Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten zu. 
Diesem Belang soll in Form dieser Innenentwicklung durch die Inanspruchnahme einer in-
nerörtlichen Konversionsfläche (ehem. Landhandel) nachgekommen werden. 
 
Mit der nunmehr beplanten Fläche erfolgt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung der vor-
handenen und baulich geprägten Gebiete am südlichen Rand des Ortskernes von Spelle. Sie 
bewirkt eine nachhaltige Abrundung der vorhandenen Bebauung (Lückenbebauung) unter Be-
rücksichtigung einer ortsverträglichen Nachverdichtung. Ziel der Planung ist neben der Aus-
weisung von zusätzlichen Bauflächen die Arrondierung und Verdichtung der Bebauung im 
Ortskern Spelles sowie die Verhinderung einer Zersiedelung in den Außenbereich. 
 
Besonders wertvolle oder schützenswerte Biotope sind von dieser Bauleitplanung nicht betrof-
fen. Der beabsichtigte Standort ist daher sinnvoll. Alternative Standorte wurden damit hinrei-
chend geprüft. 
 

4.2 Aufgaben des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan hat als verbindlicher Bebauungsplan der Gemeinde Spelle (Satzung ge-
mäß § 10 BauGB) die Aufgabe, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche und 
sonstige Nutzung in seinem Geltungsbereich im Sinne einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung zu schaffen (§ 1 BauGB). Er enthält die hierfür erforderlichen rechtsverbindlichen 
Festsetzungen und bildet die Grundlage für weitere Maßnahmen zur Sicherung und Durchfüh-
rung der Planung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 8 Abs. 1 BauGB). 
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4.3 Planerfordernis / Planinhalt 

Gem. § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Erfor-
derlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB kann nach der Rechtsprechung auch eine bauleitpla-
nerische Regelung sein, die es ermöglichen soll, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die 
sich zwar noch nicht konkret abzeichnet, aber bei vorausschauender Betrachtung in einem 
absehbaren Zeitraum erwartet werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt hält die Gemeinde 
Spelle die Aufstellung des Bebauungsplanes zur Steuerung der Innenentwicklung / Nachver-
dichtung im Ortskern von Spelle für gerechtfertigt. 
 
Mit dieser Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung 
von Wohnraum sowie Raum für örtliche Dienstleister und Geschäften geschaffen werden, um 
so die Wirtschaftskraft der Gemeinde zu erhalten und auszubauen. Damit verbunden sind Be-
mühungen, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze am Ort zur Verfügung stellen zu können. Des 
Weiteren wird hierdurch die Funktion der Gemeinde Spelle als Grundzentrum mit mittelzent-
ralen Aufgaben auch für das Umland gestärkt. Das Vorhaben fügt sich in die bestehenden 
verkehrsgünstig gelegenen vorhandenen Strukturen in diesem Gebiet ein. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Größe von ca. 1,21 ha umfasst im We-
sentlichen: 
 

• Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 6 BauNVO 

• Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO 

• Baugrenze 

• Ein-/Ausfahrtsbereiche 

• Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

• Altlastenstandort (nachrichtlich) 

• derzeit noch gesetzlich gesichertes Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich) 

• vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich) 

• Leitung, unterirdisch (Gasleitung im Bereich der Bernard-Krone Straße, nachrichtlich 
außerhalb des Geltungsbereiches) 

 
 

5 EINWIRKUNGEN, AUSWIRKUNGEN, ZU BERÜCKSICHTIGENDE BELANGE 

§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB enthält eine Aufzählung der Leitlinien und Belange, die in der Abwä-
gung bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. In die Abwä-
gung einzubeziehen sind auch die „Bodenschutzklausel“ und die „Eingriffsregelung“ nach 
§ 1a Abs. 2 und 3 BauGB. 
 

5.1 Immissionsschutz 
5.1.1 Immissionen aus der Landwirtschaft 

Geruchsimmissionen – Tierhaltung 
Der am nächsten zum Geltungsbereich gelegene tierhaltende Betrieb findet sich ca. 350 m 
östlich und somit auch außerhalb der Hauptwindrichtung. Erhebliche Wirkungen auf den Gel-
tungsbereich dieser Bauleitplanung sind nicht zu erwarten, da sich nördlich des Betriebes, in 
einem Abstand von ca. 100 m, bereits ausgewiesene Wohngebiete befinden (B-Plan Nr. 65 
„Am Bokamp“ und B-Plan Nr. 67 „Bokamp - Erweiterung). 
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Geruchsimmissionen – Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
Durch die Bewirtschaftung der im weiteren Umfeld (westlich und östlich) gelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen können durch die Ausbringung von Gülle und dergleichen kurzfristig land-
wirtschaftstypische Immissionen auftreten. Die Ausbringung der Gülle hat im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen zu erfolgen. Unter diesem Gesichtspunkt handelt es sich um Immissi-
onen, die insbesondere im ländlich strukturierten Raum üblicherweise auftreten und nach der 
geltenden Rechtsprechung zumutbar und hinzunehmen sind. 
 

5.2 Belange des Naturschutzes 

Eingriffsregelung 
Gem. § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in der Bauleitplanung über die 
Vermeidung und den Ausgleich von Eingriffen nach den Vorschriften des BauGB zu entschei-
den. 
 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 
BNatSchG) sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-
rücksichtigen. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gem. 
§ 15 Abs. 1 BNatSchG zu unterlassen. In der Bauleitplanung ist hierüber gem. § 1a Abs. 3 
BauGB im Rahmen der Abwägung zu entscheiden. 
 
Der Geltungsbereich stellte sich zurückliegend als bebaute Fläche dar. Der Bereich des ehem. 
Landhandels wurde jedoch zurückliegend bereits geräumt (Abriss der Gebäude, Sanierung 
eines Altstandortes, Rückbau der versiegelten Bereiche etc.). Wie bereits eingangs dargelegt, 
ist die Entwicklung eines Mischgebietes sowie in einem kleinen Teilbereich eines Allgemeinen 
Wohngebietes an der vorgesehenen Stelle für die siedlungsstrukturelle Entwicklung erforder-
lich und sinnvoll. Dem Vermeidungsgrundsatz wird unter Berücksichtigung des vorgenannten 
entsprochen. 
 
Unter Berücksichtigung des Vorhergesagten gelangt die Gemeinde Spelle zu der Überzeu-
gung, dass der Eingriff an dieser Stelle nicht so schwerwiegend ist, als dass hier auf die Aus-
weisung eines Baugebietes verzichtet werden müsste. Im vorliegenden Fall ist die künftige 
Nutzung nicht ohne einen Eingriff in Natur und Landschaft zu verwirklichen, sodass es sich 
hier um einen unvermeidbaren Eingriff handelt. Dieser ist entsprechend seiner Wertigkeit im 
Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Unvermeidbare Eingriffe sind gemäß § 15 Abs. 2 
BNatSchG vorrangig auszugleichen. In der Bauleitplanung ist auch hierüber gemäß § 1a 
Abs. 3 BauGB im Rahmen der Abwägung zu entscheiden. 
 
Im vorliegenden Umweltbericht zum Bebauungsplan ist eine Bilanzierung der Planfläche ent-
halten. Der hier dargestellte Eingriff geht von einer Maximalausschöpfung der Planfläche aus. 
Zur Bewertung wurde eine Biotoptypenkartierung durchgeführt, auf dessen Grundlage eine 
detaillierte Eingriffsbilanzierung erarbeitet wurde. Auf dieser Basis wurde die notwendige Kom-
pensation festgelegt. 
 
Aus der quantitativen Gegenüberstellung des Bestandswertes von 6.719,0 Werteinheiten 
(WE) und des Planungswertes von 2.529,6 WE geht ein Kompensationsdefizit von 4.189,4 WE 
hervor. Diese Werteinheiten werden auf einer Teilfläche des Grundstückes parallel zur Speller 
Straße in der Gemarkung Spelle, Flur 6, Flurstück 21 (das Flurstück ist insgesamt 20.508 m² 
groß) erbracht. In Abstimmung mit dem LK Emsland erfolgt auf dem Flächenanteil eine Auf-
wertung um 1,5 WE/m², sodass insgesamt 5.700 WE verfügbar sind. Für spätere Bauvorha-
ben stehen auf der Fläche noch 1.409,2 WE zur Verfügung. 
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Auf die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wird verzichtet, da des-
sen Inhalte in den Umweltbericht (Teil II zu dieser Begründung) aufgenommen wurden. 
 
Artenschutz 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 
mindern (zum Schutz ggf. vorkommender Bodenbrüter, die im Rahmen der Bestandserfassun-
gen 2021 nicht erfasst wurden). Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 
 

• Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung für 
Stellflächen, Wegeneu- und -ausbau auf Freiflächen sowie an Wegerändern und parallel 
zur Speller Aa) erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden Vogel-
arten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen der 
bodenbrütenden Vogelarten. 
 
Dies gilt nicht, wenn während der Brutzeit die Möglichkeit besteht, vor Baubeginn die Bau-
flächen auf Brutvorkommen hin zu überprüfen und dabei keine Brutvorkommen ermittelt 
werden. Dann kann mit Baumaßnahmen begonnen werden. Nach der Herrichtung der 
Bauflächen bis zum eigentlichen Baubeginn muss sichergestellt werden, dass keine Be-
siedlung der Flächen stattfinden kann. Dies ist durch eine ökologische Baubegleitung zu 
gewährleisten. 

 
Natura-2000-Gebiete 
Im Plangebiet gelten keine Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaft-
licher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Zudem sind keine weiteren Schutzgebiete innerhalb des Geltungsbereiches 
vorhanden. Gebiete des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ (§ 10 Abs. 1 Nr. 8 
BNatSchG) sind von der Planung ebenfalls nicht betroffen. Ca. 7,5 km südwestlich der Vorha-
bensfläche befindet sich die Emsniederung mit dem FFH-Gebiet Nr. 13 „Ems“, dass ergän-
zend als LSG EL 00032 „Natura 2000-Emsauen von Salzbergen bis Papenburg“ in nationales 
Recht überführt wurde. Daneben ist die darüber hinaus reichende Emsniederung durch das 
LSG EL 00023 „Emstal“ geschützt. Der am nächsten zur Ortslage Spelle befindliche Bereich 
findet sich in einer Entfernung von 3,1 km zum Geltungsbereich dieser Bauleitplanung. 
Ca. 2,3 km nordöstlich der Ortslage Spelle liegt zudem das Naturschutzgebiet (NSG) 
WE 00146 „Speller Dose“. Ein Vogelschutz (VSG) ist im oben beschriebenen Betrachtungs-
raum nicht ausgewiesen worden. 
 

5.3 Belange des Verkehrs 
5.3.1 Äußere Erschließung, Auswirkung auf vorhandene Straßen 

Die äußere Erschließung erfolgt über die Gemeindestraßen „Bernard-Krone-Straße“ und Hein-
richstraße, die an das inner- und überörtliche Verkehrsnetz angebunden sind. Negative Aus-
wirkungen sind durch diese Planung nicht zu erwarten. 
 

5.3.2 Innere Erschließung 

Die innere Erschließung erfolgt durch die späteren Vorhabenträger. Hierzu besteht grundsätz-
lich ausreichend Raum, eine Stellplatzanlage im Geltungsbereich unterzubringen und/oder 
eine Tiefgarage einzuplanen. Parallel zur Speller Aa wird ein Geh-/Radweg festgesetzt, um 
zukünftig den bestehenden Wanderweg an der Speller Aa in Richtung Osten zu verlängern. 
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5.4 Ver- und Entsorgung 

Angrenzend zum Plangebiet sind bereits ausreichend dimensionierte Ver- und Entsorgungs-
anlagen vorhanden. Für die geplante Bebauung ist der Anschluss an die vorhandenen Er-
schließungsanlagen möglich. 
 
Es wird grundsätzlich darauf hingewiesen, dass bestehende Ver- und Entsorgungseinrichtun-
gen mit der entsprechenden Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden sollen. In allen Straßen 
werden geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der erforderlichen Ver- 
und Entsorgungsleitungen bereitgehalten. Die Erschließungsträger werden frühzeitig zur Ge-
währleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Erschließung des Plangebiets benachrichtigt. 
 
Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgungsan-
lagen sind die einschlägigen Richtlinien zum Schutz unterirdischer Versorgungsanlagen zu 
beachten. 
 
Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgungsan-
lagen werden die DVGW-Arbeitsblätter GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen“ und GW 315 „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungs-
anlagen bei Bauarbeiten“ beachtet. 
 

5.4.1 Löschwasserversorgung, Brandschutz 

Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung obliegt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des 
Nds. Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) der Stadt bzw. Gemeinde. Der Gesetzgeber hat 
von der ihm in § 36 NBrandSchG eingeräumten Verordnungsermächtigung, Einzelheiten hin-
sichtlich der Grundversorgung mit Löschwasser festzulegen, keinen Gebrauch gemacht. Auf 
Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V. ist bei der Ermittlung des 
erforderlichen Löschwasserbedarfs für bebaute Flächen auf die Tabelle „Richtwerte für den 
Löschwasserbedarf“ im Arbeitsblatt W 405 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW) abzustellen. Danach ist im Bereich von Mischgebieten und Wohnbauflächen mit einer 
mehr als dreigeschossigen Bauweise sowie einer maximal zulässigen Geschossflächenzahl 
(GFZ) von 1,2 ein Löschwasserbedarf von mindestens 1.600 l/min. (96 m³/h) für mind. zwei 
Stunden vorzuhalten. Unter Berücksichtigung aktueller Planungen wird derzeit von einer drei-
geschossigen Bauweise mit einer GFZ von 1,2 ausgegangen. Die Löschwasserversorgung 
wird ergänzend zu den vorhandenen Hydranten des Wasserverbandes zusätzlich durch ge-
eignete Löschwasserentnahmestellen in Abstimmung mit der Ortsfeuerwehr und der Unteren 
Brandschutzbehörde sichergestellt (z.B. angrenzende Gewässer (z.B. Speller Aa) u.ä.). Der 
Abstand der einzelnen Hydranten von den Gebäuden darf 150 m nicht überschreiten. Die Zu-
wegung und Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuerwehr sind gemäß §§ 1 und 2 der All-
gemeinen Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung (DVO-NBauO) her-
zustellen. 
 
Das Trinkwasserversorgungsnetz des Wasserverbandes Lingener Land (WVLL) ist nicht für 
die Versorgung mit Löschwasser ausgelegt. Somit wird die Löschwasserversorgung nicht 
durch den Wasserverband gewährleistet. Der Löschwasserbedarf ist von den entsprechenden 
Stellen (Brandschutz) zu prüfen, auf Anfrage können Angaben zur Leistungsfähigkeit des 
Trinkwassernetzes gemacht werden. Im Bedarfsfall können die vorhandenen Hydranten von 
der zuständigen Feuerwehr, unter Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes W 405 „Bereitstellung 
von Löschwasser durch die örtliche Trinkwasserversorgung, Beiblatt 1: Vermeidung von Be-
einträchtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Löschwasserentnahmen“ und die 
seit Juli verabschiedete Norm DIN 14346, „Feuerwehrwesen - Mobile Systemtrenner 8-FW“ 
genutzt werden. Die Trinkwasser-versorgung muss jedoch gewährleistet bleiben und es dürfen 
keine Risiken (z.B. Druckerhöhungspumpen etc.), die den Bestand der Wasserverteilungsan-
lagen und die Qualität des Trinkwassers gefährden eingegangen werden. 
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Hinweis: Der DVGW beschränkt sich auf die Darstellung der technischen Möglichkeiten. Es 
begründet keine Rechtspflichten, insbesondere nicht zwischen Gemeinde und Wasserversor-
gern (W400-1). 
 
Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes werden 
in Abstimmung mit dem Gemeindebrandmeister und der Abteilung „Vorbeugender Brand-
schutz“ des Landkreises Emsland umgesetzt. Die für den ordnungsgemäßen Brandschutz er-
forderlichen Anlagen werden rechtzeitig im Zuge der Erschließung des Plangebietes in Ab-
stimmung mit den zuständigen Stellen bereitgestellt. 
 

5.4.2 Elektrizitätsversorgung 

Die Versorgung mit Elektrizität ist über das Netz der zuständigen Energieversorgung sicher-
gestellt. 
 

5.4.3 Telekommunikation 

Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen erfolgt durch das zuständige Telekommu-
nikationsunternehmen. 
 
Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für 
Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, gebäudeintern bis zu 
den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen 
(Leerrohre, § 3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinter-
nen Netzkomponenten auszustatten sind. 
 

5.4.4 Trinkwasserversorgung 

Das Planungsgebiet wird an die Trinkwasserversorgungsanlagen des Wasserverbandes Lin-
gener Land (WVLL) angeschlossen. Betriebsbereite Leitungen liegen in den angrenzenden 
Straßen (Bernard-Krone Straße, Heinrichstraße). 
 

5.4.5 Schmutzwasserbeseitigung 

Des Plangebiet ist bereits mehrfach an das öffentliche Abwasserbeseitigungsnetz in Spelle 
angeschlossen. Diese sollen weiterhin in Anspruch genommen werden. Es sind ausreichend 
Kapazitäten verfügbar, um den Bedarf des Plangebietes abzudecken. 
 

5.4.6 Oberflächenentwässerung 

Das auf den privat befestigten Flächen anfallende ungeklärte Regenwasser ist durch bauliche 
oder technische Maßnahmen auf den Baugrundstücken unter Beachtung der Auflagen zum 
Altablagerung „Spelle, Bahnhofstraße“ (Anlagen-Nr. 454 408 409) (siehe Kapitel 5.10 Altlas-
ten/Bodenschutz sowie Kapitel 9, Hinweis Nr. 4 zum Themenbereich Altlasten/Wasser- und 
Bodenschutz) zu versickern. Dies gilt insbesondere auch für Zu- und Abfahrten von Garagen. 
Eine Überbauung und Versiegelung des Bodens darf nicht dazu führen, dass benachbarte 
Flächen, auch öffentliche Straßenverkehrsflächen, durch Oberflächenwasser belastet werden. 
Unter Berücksichtigung der in der orientierenden Baugrunduntersuchung beschriebenen 
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Grundwasserabstände (M&O 2016) mit Werten um 2,0 m unter der Geländeoberkante, be-
steht ausreichend Raum, unter Berücksichtigung eines Abstandes von 1,0 m zum Grundwas-
serleiter Versickerungseinrichtungen (Rigolen, Sickermulden u.ä.) anzulegen. Die Bestimmun-
gen des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) bleiben hiervon unberührt. Die Errichtung 
von zulässigen Sammelvorrichtungen für Nutzwasser, z.B. Speicher bzw. die Entnahme von 
Brauchwasser bleibt hierbei unberührt. Eine zeitversetzte Versickerung ist zulässig. Die Best-
immungen des NWG und des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) in ihrer jeweils aktuellen Fas-
sung werden beachtet. Sollte das anfallende Oberflächenwasser z.B. einem Gewässer zweiter 
Ordnung zugeführt werden, wird hierfür frühzeitig unter Beteiligung des zuständigen Verban-
des eine entsprechende Erlaubnis beantragt. 
 

5.4.7 Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtli-
chen Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Landkreises 
Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 
 
Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden 
Entsorgung zuzuführen. 
 
Die Zufahrt zu Abfallbehälterstandplätzen wurde nach den geltenden Arbeitsschutzvorschrif-
ten so angelegt, dass ein Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen nicht erforderlich 
wird. 
 

5.5 Belange der Landwirtschaft 

Bereits in Ziff. 4.1 wurde dargelegt, dass die Entfernungen zu den landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit Tierhaltung so groß sind, dass mit unzumutbaren Immissionen im Plangebiet nicht zu 
rechnen ist. Anteilig reicht zudem vorhandene Wohnbebauung innerhalb von aufgestellten Be-
bauungsplänen näher an die landwirtschaftlichen Betriebe heran als die geplante Wohnbe-
bauung dieser Bauleitplanung, sodass diese durch das neue Wohngebiet in ihrer Entwick-
lungsmöglichkeit nicht zusätzlich eingeschränkt werden. 
 
Sofern die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der geltenden Best-
immungen (Düngeverordnung) erfolgt, ist keine Einschränkung durch die künftige Bebauung 
zu erwarten. Auf die Ausführungen unter Ziff. 5.1 wird verwiesen. 
 

5.6 Belange des Denkmalschutzes 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen. Inwieweit archäologi-
sche Fundstücke/Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann im Voraus jedoch nicht ge-
klärt werden. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten archäologische Funde gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig. Es 
wird gebeten, die Funde unverzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die 
Archäologische Denkmalpflege zu melden. Die archäologischen Funde und die Fundstelle 
sind gegebenenfalls bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes) (siehe auch 
Kapitel 9 Hinweis Nr. 2). 
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5.7 Belange des Klimaschutzes 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksich-
tigen. Der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- und Naturschutz erfolgt damit auch für die 
Ziele des globalen Klimaschutzes. Dies verbessert die Möglichkeiten von Gemeinden und Vor-
habenträger, die Belange des Klimaschutzes im Rahmen der gemäß § 1 Abs. 7 BauGB vor-
zunehmenden Abwägung zu gewichten. Ferner wurde den Gemeinden bereits mit der BauGB-
Novelle 2004 die Möglichkeit eingeräumt, mit dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen sicher-
zustellen. 
 
Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der 
Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBI. I S. 1509) wurde das BauGB zudem unter 
dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizi-
enz und der Energieeinsparung geändert und ergänzt sowie auch durch die Novellierung 2013 
inhaltlich gestärkt. 
 
Beachtlich ist insbesondere die vorgenommene Ergänzung der Grundsätze der Bauleitpla-
nung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB), die Erweiterungen zum Inhalt der Bauleit-
pläne (§§ 5 und 9 BauGB) und städtebaulicher Verträge (§ 11 Abs. 1 BauGB) sowie die Son-
derregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie (§ 248 BauGB). 
 
Seit der BauGB-Novelle 2011 können im Bebauungsplan beispielsweise gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 12 BauGB explizit Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen 
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneu-
erbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung sowie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB auch 
Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen 
Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung getroffen werden müssen, festgesetzt werden. Mit der Änderung des § 11 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5 BauGB ist weiterhin verdeutlicht worden, dass Gegenstand eines 
städtebaulichen Vertrages auch die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen 
zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Anfor-
derungen an die energetische Qualität von Gebäuden sein können. 
 
Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wird grundsätzlich eine südliche Ausrichtung 
der Baugrundstücke ermöglicht , um somit eine sonnenoptimierte Bauweise zu unterstützen. 
Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Verpflichtun-
gen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien verwiesen werden, die bei 
der Bauplanung und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. 
 
Nach § 3 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) werden die Ei-
gentümer von Gebäuden, die neu errichtet werden, etwa dazu verpflichtet, den Wärmeener-
giebedarf des Gebäudes durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken. 
Das EEWärmeG ist außer Kraft getreten und wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
ersetzt. Im Zuge der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist zudem sicherzustellen, dass bei 
der Errichtung und wesentlichen Änderung von Gebäuden ein bestimmter Standard an Maß-
nahmen zur Begrenzung des Energieverbrauchs von Gebäuden einzuhalten ist. 
 
Insofern wird es für zulässig erachtet, hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien 
sowie der Energieeinsparung keine weitergehenden Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufzunehmen, sondern hiermit auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetz-
lichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen Fassung zu verweisen. 
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5.8 Belange der Bundeswehr 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze gem. 
§ 18a Luftverkehrsgesetz. Aufgrund der Lage des Plangebietes ist durch den Flugplatz/Flug-
betrieb mit Lärm – und Abgasemissionen zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass Be-
schwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden 
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden können. Es ist vorgesehen, 
die Gebäudehöhe im Plangebiet auf max. 15,0 m zu begrenzen. 
 

5.9 Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet 

 
Abbildung 6: Überschwemmungsgebiete im Bereich der Speller Aa (ÜSG 113 = dunkelblau, 

ÜSG 849 = hellblau; NLWKN 2023) 

 
Der südliche Streifen des Geltungsbereiches, dieser verläuft parallel zur Speller Aa, wird von 
einem Bereich zum Hochwasserschutz entsprechend der Abgrenzung des Überschwem-
mungsgebietes (ÜSG) Nr. 113 „Flötte“ vom 9. Mai 1913 überlagert. Das vorläufig gesicherte 
Überschwemmungsgebiet Nr. 849 beschränkt sich zwischen der Bernard-Krone-Straße und 
der Eisenbahntrasse auf den Gewässerlauf bzw. die Parzelle der Speller Aa, sodass das Plan-
gebiet hiervon nicht betroffen ist. (vgl. nachfolgende Abbildung). 
 
Das ÜSG Nr. 113 "Flötte" vom 9. Mai 1913 wird nach Durchführung eines Wasserrechtsver-
fahrens des Landkreises Emsland ersetzt durch das vorläufig gesicherte Überschwemmungs-
gebiet Nr. 849 "Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgraben, Hopstener 
Aa, Flötte" (gem. NLWKN vom 8. Dezember 2021). Bis zum Abschluss des Wasserrechtsver-
fahrens bedürfen Bauvorhaben innerhalb des ÜSG Nr. 113 die Zustimmung der unteren Was-
serbehörde des Landkreises Emsland. 
 

5.10 Altlasten / Bodenschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches wird das Flurstück 367 in der Gemarkung Spelle, Flur 16, im 
Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als 

Lage des Geltungsbe-
reiches zum Bebau-

ungsplan Nr. 107 

849 

849 113 

113 
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Altstandort und Altablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Der südwestliche Teil des Flur-
stücks 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) ist ergänzend als Altablagerung „Spelle, Bahnhof-
straße“ (Anlagen-Nr. 454 408 409) registriert. In diesem Zusammenhang sind die nachfolgen-
den Auflagen / Vorgaben zu berücksichtigen: 
 

• Eine Versickerung im Bereich der Altablagerung Nr. 454 048 409 ist auszuschließen, 
so lange sich hier noch schadstoffbelastete Böden bzw. Auffüllungen befinden. Im Falle 
einer geplanten Versickerung auf dem Flurstück 367 außerhalb der Altablagerung ist 
die betroffenen Versickerungsfläche zuvor durch einen Sachverständigen hinsichtlich 
möglicher Schadstoffanreicherungen zu prüfen. 

• Eine Bodenentnahme im Bereich der Altlablagerung Nr. 454 048 409 ist durch einen 
Sachverständigen zu begleiten. Die auszukoffernden Materialien sind vor einer Abfuhr 
auf dem Grundstück zu untersuchen und abfallrechtlich zu deklarieren. Eine Zwischen-
lagerung des Materials sollte nur im Bereich der Altablagerung selbst erfolgen. Bei ei-
ner Zwischenlagerung auf angrenzenden Flächen ist durch geeignete Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem Sachverständigen ausschließen, dass Schadstoffe in den Boden 
der Lagerfläche eingetragen werden. 

• Auf dem Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) anfallender Bodenaushub ist vor 
der Abfuhr auf dem Grundstück zu prüfen und abfallrechtlich zu deklarieren. Im Falle 
von Auffüllungen oder hinsichtlich von Schadstoffanreicherungen auffälligen Boden-
materialien sind hierzu Laboranalysen notwendig. Bei den anstehenden, unauffälligen 
Bodenmaterialien („gewachsener“ Unterboden) reicht ggf. eine Inaugenscheinnahme 
durch den Sachverständigen. 

• Am Ende aller Rückbau- und Baumaßnahmen ist das Flurstück 367 (Gemarkung 
Spelle, Flur 16) abschließend durch einen Sachverständigen hinsichtlich von Gefähr-
dungen im Rahmen der künftigen Nutzung abzunehmen. Unversiegelt vorliegende Bo-
denmaterialien, die von dem betrachteten Grundstück stammen, sollten hierbei hin-
sichtlich des Wirkungspfades Boden-Mensch geprüft werden. 

• Da aus bodenschutzrechtlicher Sicht eine Beeinträchtigung des Plangebietes über den 
Grundwasserpfad nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, 
wird darauf hingewiesen, dass von einer Entnahme von Grundwasser zur Trink- oder 
Brauchwassernutzung aufgrund möglicher lokaler Grundwasserbeeinträchtigungen 
durch den ehemaligen Altstandort bzw. der ehemaligen Altablagerung abgeraten wird. 

 
Nach Angabe des NIBIS-Kartenservers (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#), hier mit Blick auf 
die „Suchräume für schutzwürdige Böden“ im Maßstab 1 : 50.000, werden z.B. keine Plaggen-
esche oder Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung (z.B. alte Waldstandorte) überplant. 
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht werden einige Hinweise zu den Maßnahmen der Vermeidung 
und Verminderung negativer Bodenbeeinträchtigungen ergänzt. Vorhandener Oberboden ist 
vor Baubeginn abzuschieben und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Im Rah-
men der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (u.a. DIN 18915 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Boden-
material, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben). Arbeits-
flächen sollten sich auf das notwendige Maß beschränken und angrenzende Flächen sollten 
nicht befahren oder anderweitig benutzt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu 
ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden sollte ortsnah, schichtgetreu, in mög-
lichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt vorgenom-
men werden (u.a. gemäß DIN 19731). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschie-
dener Herkunft vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplat-
ten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Be-
sonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet 
werden, um Strukturschäden zu vermeiden. 
 

http://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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5.11 Eisenbahninfrastruktur 

Östlich des Geltungsbereiches verläuft die Eisenbahninfrastruktur der Regionalverkehr Müns-
terland GmbH (RVM). 
 
Es dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der planfestgestellten 
und gewidmeten Bahnstrecke 2273 nicht gefährdet oder gestört werden. Die Standsicherheit 
und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsan-
lagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten. 
 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Einer Versickerung in Gleisnähe ist unzulässig. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung führen können. 
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) 
ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Las-
ten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den 
Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind 
vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
 
 

6 FESTSETZUNGEN IM RAHMEN DER AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

NR. 107 

Die Begründungen zu den einzelnen Festsetzungen ergeben sich im Wesentlichen aus den 
vorgenannten Ausführungen. 
 

6.1 Art der baulichen Nutzung, Bauweise 

Im Plangebiet wird ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO sowie im nordöstlichen Bereich 
an der Heinrichstraße ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, um 
die Grundstücksflächen im Planbereich entsprechend der v.g. Zielsetzung einer verdichteten 
gemischten Nutzung zuzuführen, wie sie auch in den angrenzenden Bereichen vorzufinden 
ist. 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung soll das Baugebiet unter Berück-
sichtigung einer stärkeren Nachverdichtung (Schaffung von Wohnraum in Form von kleineren 
Wohneinheiten, Ansiedlung von Dienstleistern) in die ländliche Umgebung eingefügt und in 
der Ausnutzbarkeit effektiv entwickelt werden. 
 
Grundflächenzahl: 
Im Plangebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,4 für das WA und 0,6 für die MI festgesetzt. 
Die Überschreitung der GRZ für die Mischgebiete (MI) gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist bis zu 
einem Höchstmaß von 0,85 zulässig. Damit passt sich das zukünftige Baugebiet an der vor-
handenen Bebauung an und kommt den Nachfragewünschen nach einer größeren Anzahl an 
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Wohnungen entgegen. Diese Festsetzung dient dazu, das Maß der Bodenversiegelung zu 
begrenzen, aber gleichzeitig eine optimale Bebauungsmöglichkeit zu gewährleisten.  
 
Geschossflächenzahl: 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird mit 0,6 für das WA, 1,0 für das MI1 und 1,2 für das MI2 
festgesetzt. Somit wird von Norden nach Süden eine gestufte Entwicklung ermöglicht und das 
Volumen der zukünftigen Gebäude und ihre Ausnutzung neben der Anzahl der Geschosse 
und Höhenfestsetzungen nicht erheblich begrenzt. 
 
Anzahl der Vollgeschosse: 
Die Anzahl der Vollgeschosse wird auf zwei (WA) bis drei (MI) Vollgeschoss festgesetzt wer-
den. Damit wird die vorhandene bauliche Struktur weiter fortgeführt und der Grundgedanke 
der Nachverdichtung gestärkt. 
 
Höhe der baulichen Anlagen: 
Die Höhe der Gebäude soll im gesamten Plangebiet durch folgende Festsetzungen definiert 
werden: 
 
Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte fertiger 
Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes an der Stra-
ßenseite der Bernard-Krone-Straße sowie der Heinrichstraße, 0,5 m nicht überschreiten. 
 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) sowie des Mischgebietes 1 (MI1) darf die ma-
ximale Höhe der Gebäude (Gesamthöhe, gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschoss-
fußboden, in der Mitte der Gebäude) 10,0 m nicht überschreiten. 
 
Innerhalb des Mischgebietes 2 (MI2) darf die maximale Höhe der Gebäude (Gesamthöhe, ge-
messen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte der Gebäude) 15,0 m 
nicht überschreiten. 
 
Auf eine Festsetzung der Traufenhöhe wird verzichtet. Das Baugebiet soll den Bedarf an 
Wohnraum deutlich erhöhen. Somit soll es ermöglicht werden, effektive Baukörper zu entwi-
ckeln. Entscheidend ist die Gebäudehöhe, die eindeutig definiert wurde. Diese wurde jedoch 
in der Höhenentwicklung von Norden kommend gestaffelt entwickelt. 
 
Anzahl der Wohnungen 
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) wird die Anzahl der Wohnungen gesteuert, 
um im Zusammenhang mit den Bestandsgebäuden eine gestaffelte Nachverdichtung zu errei-
chen. Hiermit wird eine gute Wohnqualität gesichert und eine Baustruktur geschaffen, die den 
ländlichen Verhältnissen mit überwiegend Einfamilienhäusern entspricht. Darüber hinaus soll 
das Baugebiet der Schaffung von selbstgenutztem Eigentum dienen. 
 

6.3 Baugrenze, Bauweise 

Im Plangebiet wird für das allgemeine Wohngebiet (WA) und das Mischgebiet 1 (MI1) die of-
fene Bauweise und für das Mischgebiet 2 (MI2) die abweichende Bauweise festgesetzt. Damit 
soll insbesondere innerhalb des MI2 eine verdichtetere Bebauung erreicht werden. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die festgesetzten Baugrenzen bestimmt. 
 
Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt wird, können auf den nicht überbaubaren 
Flächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zugelassen 
werden. Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht (NBauO) im Bau-
wich zulässig sind. 
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Ebenso wie die Bauweise regelt die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen nicht 
das Maß, sondern die Verteilung der baulichen Nutzung auf dem Grundstück. Die überbaubare 
Grundstücksfläche ist ebenfalls nicht identisch mit der zulässigen Grundfläche. 
 
Während die zulässige Grundfläche nur einen rechnerischen Anteil der Grundstücksfläche be-
zeichnet, wird durch die Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche ein räumlicher 
Teil der Grundstücksfläche abgegrenzt. 
 
Im Plangebiet werden Baugrenzen festgesetzt, die die überbaubaren Flächen kennzeichnen. 
Diese dienen zum einen der Gestaltung des Straßenraumes, zum anderen dem Gestaltungs-
spielraum der zukünftigen Bauherren und entsprechen in angemessener Weise der zukünfti-
gen Baustruktur. 
 
Zur Straßenparzelle der Bernard-Krone-Straße wird ein Abstand von 5,0 m bis zur Baugrenze 
eingehalten. Zu den weiteren angrenzenden Bereichen beträgt der Abstand der Baugrenzen 
3,0 m. 
 
Als Ausnahme von den Abständen zur Baugrenze wird eine Regelung gemäß § 31 Abs. 1 
BauGB zugelassen (TF § 6): 
 
Ausnahmen gemäß § 31 Abs. 1 BauGB 
In Einvernehmen mit der Gemeinde Spelle ist eine Überschreitung der Baugrenzen um nicht 
mehr als 2,0 m, jedoch nicht mehr als 5 % der Grundfläche des Gebäudes zulässig. 
 
Mit dieser Festsetzung können kleinere Überschreitungen der Baugrenze z. B. für kleine Vor-
sprünge als Ausnahme zugelassen werden. 
 
Zum Erhalt der Sichtbeziehungen in die angrenzenden Gemeindestraße wird die nachfolgende 
Festsetzung getroffen (TF § 5): 
 
Im Bereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze parallel 
zur Bernard-Krone-Straße und der Heinrichstraße sind Garagen, Carports sowie Nebenanla-
gen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO unzulässig. Entlang der Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung "Rad- und Gehweg" sind Garagen, Carports und Nebenanlagen mit einem 
Abstand von weniger als 1,0 m zur Straßenbegrenzungslinie unzulässig. 
 

6.4 Verkehrsfläche 

Im Übergangsbereich des Geltungsbereichs zu den angrenzenden Gemeindestraßen Ber-
nard-Krone-Straße und Heinrichstraße wird eine Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. Ergän-
zend wird parallel zur Bernard-Krone-Straße im Bereich des Flurstücks 367 (Gemarkung 
Spelle, Flur 16) ein Zu- und Abfahrtsverbot ergänzt um 8,0 m bzw. 12,0 m breite Zu-/Abfahrts-
bereiche festgesetzt. Hierdurch soll die Leichtigkeit des Verkehrs gerade im Hinblick auf ge-
genüberliegende Zufahrtsbereiche optimiert werden. Am südlichen Rand des Geltungsberei-
ches parallel zur Speller Aa wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Rad- und 
Gehweg mit einer Breite von 2,0 m festgesetzt. Hierdurch soll bereits im Rahmen dieser Bau-
leitplanung die Weiterführung des von Westen kommenden Wanderweges entlang der Spel-
ler Aa in Richtung Osten planungsrechtlich gesichert werden. 
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7 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 ABS. 1 BIS 7 BAUGB) 

Durch die planungsrechtlichen und gestalterischen Festsetzungen in Textform werden die 
zeichnerischen Festsetzungen ergänzt bzw. konkretisiert. Die textlichen Festsetzungen orien-
tieren sich nach städtebaulichen Gesichtspunkten am Orts- und Landschaftsbild der Ge-
meinde und nehmen Rücksicht auf angrenzende Nutzungen. Bisher gibt es keine planungs-
rechtlichen und gestalterischen Festsetzungen, die als Vorgabe aus dem Ursprungsbebau-
ungsplan übernommen werden müssten. Diese werden nun auf der Basis der angrenzenden 
Bebauung unter Berücksichtigung der Ziele dieser Bauleitplanung wie folgt formuliert und fest-
gesetzt. 
 
§ 1 Unzulässigkeit von Nutzungen (gem. § 1 Abs. 6 BauNVO) 
Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) sind Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit 
auch ausnahmsweise nicht zulässig. 
 
Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI1 und MI2) sind Vergnügungsstätten im Sinne des 
§ 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO entgegen § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO und § 6 Abs. 3 BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig. 
 
§ 2 Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens (Sockelhöhe), SH 
Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte fertiger 
Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes an der Stra-
ßenseite der Bernard-Krone-Straße sowie der Heinrichstraße, 0,5 m nicht überschreiten. 
 
§ 3 Gebäudehöhe (Gesamthöhe), GH 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) sowie des Mischgebietes 1 (MI1) darf die ma-
ximale Höhe der Gebäude (Gesamthöhe, gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschoss-
fußboden, in der Mitte der Gebäude) 10,0 m nicht überschreiten. 
 
Innerhalb des Mischgebietes 2 (MI2) darf die maximale Höhe der Gebäude (Gesamthöhe, ge-
messen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte der Gebäude) 15,0 m 
nicht überschreiten. 
 
§ 4 Beschränkung der Anzahl der Wohneinheiten 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohnge-
bäuden innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) mit max. 4 Wohnungen je Wohnge-
bäude festgesetzt. Bei einer Doppelhausbebauung sind je Doppelhaushälfte max. zwei 
Wohneinheiten zulässig. 
 
§ 5 Anzahl von Stellplätzen 
Bei Gebäuden ab drei Wohneinheiten sind je Wohneinheit mindestens 1,5 Stellplätze nachzu-
weisen. 
 
§ 6 Zulässigkeit von Stellplätzen 
Stellplätze sowie ihre Zufahrten sind auch außerhalb der überbaubaren Bereiche zulässig. 
Dies gilt auch für Tiefgaragen und ihren Zufahrten/Rampen. 
 
§ 7 Unzulässigkeit von Anlagen gem. § 12 und § 14 BauNVO 
Im Bereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze parallel 
zur Bernard-Krone-Straße und der Heinrichstraße sind Garagen, Carports sowie Nebenanla-
gen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO unzulässig. Entlang der Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung "Rad- und Gehweg" sind Garagen, Carports und Nebenanlagen mit einem 
Abstand von weniger als 1,0 m zur Straßenbegrenzungslinie unzulässig. 
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Dieses Bauverbot dient zu Gewährleistung der Verkehrssicherheit und weitet das Straßen-
bild optisch. 

 
§ 8 Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
Die Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist für das Mischgebiete 2 (MI2) bis 
zu einem Höchstmaß von 0,85 zulässig. 
 
§ 9 Ausnahmen nach § 31 Abs. 1 BauGB 
Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde zulassen: 

• Eine Überschreitung der Baugrenzen um nicht mehr als 2,0 m, jedoch nicht mit mehr 
als 5 % der Grundfläche des Gebäudes. 

 
Diese Festsetzung dient dazu, die optimale Ausnutzung der Bauflächen durch die zukünf-
tigen Eigentümer zu gewährleisten. Auch die Entwicklung von Haus- und Bauformen mit 
wirtschaftlichem Energieverbrauch sowie eine Flexibilität in der Grundrissgestaltung mit ei-
ner stufenweisen Erweiterung des Hauses wird hierbei berücksichtigt. 

 
§ 10 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
Auf den privaten Grundstücken sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 a BauGB je ange-
fangener 500 m² Grundstücksfläche ein standortgerechter einheimischer Laubbaum (Lb) oder 
drei standortgerechte heimische Laubsträucher (Ls) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
 
Spitzahorn Acer platanoides (Lb) 
Rotbuche Fagus sylvatica (Lb) 
Apfelbaum-Arten Malus spec. (Lb) 
Birnbaum-Arten Pyrus spec. (Lb) 
Mehlbeere Sorbus aria (Lb) 
Eberesche Sorbus aucuparia (Lb) 
Feldahorn Acer campestre (Ls, Lb als Hochstamm)  
Hainbuche Carpinus betulus (Ls, Lb als Hochstamm)  
Kupferfelsenbirne Amelanchier lamarckii (Ls) 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea (Ls) 
Gew. Hasel Corylus avellana (Ls) 
Weißdorn Crataegus monogyna (Ls) 
Gew. Liguster Ligustrum vulgare (Ls) 
Rote Heckenkirsche Lonivera xylosteum (Ls) 
Schlehe Prunus spinosa (Ls) 
Hunds-Rose Rosa canina (Ls) 
Ohrweide Salix aurita (Ls) 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra (Ls) 
Gew. Schneeball Viburnum opolus (Ls) 
 
Pflanzmaterial: 
Hochstamm (Lb) = H/Stu.12-14 
Strauch (Ls) = 2x verschulte Sämlinge, 80- 120 cm (2j.vS 2/3 80- 120) 
 
Pflanzdurchführung: 
Gruppenpflanzung von jeweils 3- 5 Stück  
Pflanzverband 1 x 1 m, reihenversetzt  
 
Pflege: 
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bis zum Abschluss der 3. Vegetationsperiode ist 
sie zu pflegen. Eingegangene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. 
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Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung und dem Teilausgleich der Eingriffsfolgen. 
Neben den positiven Auswirkungen der begrünten Flächen auf das Mikroklima und dem 
Erhalt der Bodenfunktionen auf diesen Flächen, dient diese Festsetzung auch der Förde-
rung von Flora und Fauna und ermöglicht einen, wenn auch eingeschränkten, Biotopver-
bund zwischen den Grünstrukturen innerhalb und außerhalb des Plangebietes. Weiterhin 
dient diese Festsetzung der Integration des Baugebietes in die Siedlungsstruktur und der 
Minimierung der Eingriffsfolgen in das Landschafts- bzw. Ortsbild. Um eine hohe ökologi-
sche Wertigkeit der Gehölze zu erreichen und um Flora und Fauna optimal zu fördern, wird 
die Verwendung der genannten einheimischen und standortgerechten Gehölze vorge-
schrieben. 

 
§ 11 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem besonderen Artenschutz. 
Vermeidungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem besonderen Artenschutz: 
 
Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung für Stellflä-
chen, Wegeneu- und -ausbau auf Freiflächen sowie an Wegerändern und parallel zur Spel-
ler Aa) erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden Vogelarten (Zeit-
raum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen der bodenbrütenden 
Vogelarten. 
 
Dies gilt nicht, wenn während der Brutzeit die Möglichkeit besteht, vor Baubeginn die Bauflä-
chen auf Brutvorkommen hin zu überprüfen und dabei keine Brutvorkommen ermittelt werden. 
Dann kann mit Baumaßnahmen begonnen werden. Nach der Herrichtung der Bauflächen bis 
zum eigentlichen Baubeginn muss sichergestellt werden, dass keine Besiedlung der Flächen 
stattfinden kann. Dies ist durch eine ökologische Baubegleitung zu gewährleisten. 
 
 

8 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 84 ABS. 3 NBAUO) 

Die Gemeinde Spelle hält sich bei der Festsetzung örtlicher Bauvorschriften gemäß 
§ 84 Abs. 3 NBauO bewusst zurück. Lediglich die folgenden gestalterischen Festsetzungen 
werden hierzu getroffen, um zum Erhalt und zur Verwirklichung eines einheitlichen Ortsbildes 
unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den angrenzenden Baugebieten beizutragen. Die 
örtlichen Bauvorschriften orientieren sich nach städtebaulichen Gesichtspunkten am Orts- und 
Landschaftsbild der Gemeinde und nehmen Rücksicht auf angrenzende Nutzungen. 
 
1. Oberflächenwasser (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO) 
Das auf den privat befestigten Flächen anfallende ungeklärte Regenwasser ist durch bauliche 
oder technische Maßnahmen auf den Baugrundstücken unter Beachtung des Hinweises Nr. 4 
zu versickern. Dies gilt insbesondere auch für Zu- und Abfahrten von Garagen. Eine Überbau-
ung und Versiegelung des Bodens darf nicht dazu führen, dass benachbarte Flächen, auch 
öffentliche Straßenverkehrsflächen, durch Oberflächenwasser belastet werden. Die Bestim-
mungen des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) bleiben hiervon unberührt. Die Er-
richtung von zulässigen Sammelvorrichtungen für Nutzwasser, z.B. Speicher bzw. die Ent-
nahme von Brauchwasser bleibt hierbei unberührt. Eine zeitversetzte Versickerung ist zuläs-
sig. 
 
2. Einfriedungen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO) 
Einfriedungen sind im Vorgartenbereich - Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und stra-
ßenseitiger Baugrenze - nur bis maximal 0,8 m über Straßenoberkante zulässig. Kunststoff-
zäune und Stabgitterzäune mit Sichtschutzeinflechtungen als Einfriedungen sind zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der parallel dazu verlaufenden nächstgelegenen Baugrenze im 
gesamten Plangebiet unzulässig. 
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Durch die Begrenzung der max. zulässigen Höhe der Einfriedung wird sichergestellt, dass 
die Straße ein ausreichendes Lichtraumprofil erhält. Zudem dient sie der Verkehrssicher-
heit. 

 
3. Vorgärten (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO) 
Der nicht überbaubare Grundstücksstreifen zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßen-
seitiger Baugrenze, verlängert bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen, wird als Vorgarten 
festgesetzt. Vorgärten sind, außer für notwendige Zufahrten bzw. Zuwegungen, gärtnerisch 
anzulegen und dauernd zu unterhalten. Die Anlage von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten 
und/oder Folienabdeckungen ist hier nicht zulässig. 
 
4. Steinbeete und Folienabdeckungen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO) 
Auf den Baugrundstücken ist die Anlage von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten und/oder Foli-
enabdeckungen – außer im Vorgarten – nur zulässig, soweit ihre Fläche, zusammen mit allen 
baulichen Anlagen, die zulässige Grundfläche nicht überschreitet. 
 

Zum Schutz des Bodens und der Landschaft sollen Versiegelungsflächen auf dem Bau-
grundstück minimiert werden und zum Erhalt von Natur und Artenvielfalt die Anlage von 
gärtnerischen Flächen gefördert werden. Durch die gestalterischen Festsetzungen Nrn. 3 
und 4 wird die Gesamtfläche an nicht versickerungsfähigen Pflasterungen oder Ähnlichem 
im Plangebiet minimiert sowie ein Beitrag zum aktiven Naturschutz und zur Artenvielfalt 
geleistet. 

 
 

9 HINWEISE 

Die nachfolgenden Hinweise werden nachrichtlich in den Bebauungsplan mit aufgenommen: 

 

1. Baunutzungsverordnung 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt die Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (BauNVO) i.d.F. in der Fassung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

 
2. Denkmalschutz 

a) Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Ge-
meinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen 
(§ 14 Abs. 1 NDSchG).  

 
b) Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-
malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
Telefon-Nr. der unteren Denkmalschutzbehörde (05931) 44- 2173 oder (05931) 6605. 

 
3. Versorgungsleitungen 

Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, da-
mit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Versor-
gungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. 
 

4. Altlasten/Wasser- und Bodenschutz 
Das Flurstück 367 in der Gemarkung Spelle, Flur 16, wird im Altlastenverzeichnis des 
Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als Altstandort und Alt-
ablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Der südwestliche Teil des Flurstücks 367 
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(Gemarkung Spelle, Flur 16) ist ergänzend als Altablagerung „Spelle, Bahnhofstraße“ 
(Anlagen-Nr. 454 408 409) registriert. Eine Versickerung im Bereich der Altablagerung 
Nr. 454 048 409 ist auszuschließen, so lange sich hier noch schadstoffbelastete Böden 
bzw. Auffüllungen befinden. Im Falle einer geplanten Versickerung auf dem Flur-
stück 367 außerhalb der Altablagerung ist die betroffenen Versickerungsfläche zuvor 
durch einen Sachverständigen hinsichtlich möglicher Schadstoffanreicherungen zu prü-
fen. 
Eine Bodenentnahme im Bereich der Altlablagerung Nr. 454 048 409 ist durch einen 
Sachverständigen zu begleiten. Die auszukoffernden Materialien sind vor einer Abfuhr 
auf dem Grundstück zu untersuchen und abfallrechtlich zu deklarieren. Eine Zwischen-
lagerung des Materials sollte nur im Bereich der Altablagerung selbst erfolgen. Bei einer 
Zwischenlagerung auf angrenzenden Flächen ist durch geeignete Maßnahmen in Ab-
stimmung mit dem Sachverständigen ausschließen, dass Schadstoffe in den Boden der 
Lagerfläche eingetragen werden. 
Auf dem Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) anfallender Bodenaushub ist vor der 
Abfuhr auf dem Grundstück zu prüfen und abfallrechtlich zu deklarieren. Im Falle von 
Auffüllungen oder hinsichtlich von Schadstoffanreicherungen auffälligen Bodenmateria-
lien sind hierzu Laboranalysen notwendig. Bei den anstehenden, unauffälligen Boden-
materialien („gewachsener“ Unterboden) reicht ggf. eine Inaugenscheinnahme durch 
den Sachverständigen. 
Am Ende aller Rückbau- und Baumaßnahmen ist das Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, 
Flur 16) abschließend durch einen Sachverständigen hinsichtlich von Gefährdungen im 
Rahmen der künftigen Nutzung abzunehmen. Unversiegelt vorliegende Bodenmateria-
lien, die von dem betrachteten Grundstück stammen, sollten hierbei hinsichtlich des Wir-
kungspfades Boden-Mensch geprüft werden. 

 

5. Grundwassernutzung 

Da aus bodenschutzrechtlicher Sicht eine Beeinträchtigung des Plangebietes über den 
Grundwasserpfad nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird 
darauf hingewiesen, dass von einer Entnahme von Grundwasser zur Trink- oder Brauch-
wassernutzung aufgrund möglicher lokaler Grundwasserbeeinträchtigungen durch den 
ehemaligen Altstandort bzw. der ehemaligen Altablagerung (vgl. Hinweis Nr. 4) abgera-
ten wird. 

 

6. Baum- und Strauchpflanzungen  

Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich sind das DVGW-Regelwerk 

GW 125 und das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-

gungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßenbau- und Verkehrswesen (Aus-

gabe 1989), insbesondere Abschnitt 3.2, einzuhalten. 

 

7. Brandschutz  

Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten / Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen 

Brandschau des Landkreises Emsland ist zu beachten. 

 
8. Eisenbahnbetrieb 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immis-
sionen und Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.). 
 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn 
in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigen-
tümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immis-
sionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug und 
dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, ent-
schädigungslos hinzunehmen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
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Emissionen sind erforderlichenfalls von den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten ge-
eignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 

9. Überschwemmungsgebiete 

Das ÜSG Nr. 113 "Flötte" vom 9. Mai 1913 wird nach Durchführung eines Wasserrechts-
verfahrens des Landkreises Emsland ersetzt durch das vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiet Nr. 849 "Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner 
Bruchgraben, Hopstener Aa, Flötte" (gem. NLWKN vom 8. Dezember 2021). Bis zum 
Abschluss des Wasserrechtsverfahrens bedürfen Bauvorhaben innerhalb des ÜSG 
Nr. 113 die Zustimmung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Emsland. 
 

10. Flugplatz Rheine-Bentlage 

Aufgrund der Lage des Plangebietes zum Flugplatz Rheine-Bentlage ist mit Lärm- und 
Abgasemissionen durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass spätere Ersatzansprüche nicht anerkannt werden können. Ferner befindet 
sich das Plangebiet im Interessengebiet militärischer Funk. 
 

11. Umgang mit Kampfmitteln 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden wer-
den, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der Regionaldirektion 
Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinforma-
tion und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) zu benachrichtigen. 
 

12. Verwertung von Wirtschaftsdüngern 

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plangebiet 
gelegentlich Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von Wirt-
schaftsdüngern auftreten können, als Vorbelastung hinzunehmen sind. 
 

13. Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können im Rathaus der Samtgemeinde Spelle, im Fachbereich Bauen, 
Planung und Umwelt, Hauptstraße 43, 48480 Spelle während der Dienstzeiten eingese-
hen werden. 

 
 

10 SPARSAMER UMGANG MIT GRUND UND BODEN 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Grundsätze des § 1a Abs. 2 BauGB in der Ab-
wägung zu berücksichtigen. Danach soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung, zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden. 
 
Aus den Ausführungen in dieser Begründung ist zu entnehmen, dass insbesondere durch die 
Reaktivierung der brach liegenden Fläche des ehem. Landhandels am südlichen Ortsrand der 
Gemeinde Spelle den vorgenannten Grundsätzen entsprochen wird. 
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1 UMWELTBERICHT 

1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

1.a.1 Angaben zum Standort 

Am südlichen Rand des Ortskernes der Gemeinde Spelle wird die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ erforderlich. Die nördlich und west-
lich gelegene (Wohn)Bebauung soll im Bereich eines ehemaligen Landhandels zur Nutzung 
der Innenentwicklungspotenziale erweitert und stärker verdichtet werden. Der Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von ca. 1,21 ha. Ergänzend wird die bereits bestehende Bebauung 
südlich der Heinrichstraße planungsrechtlich gesichert. Die räumliche Eingrenzung des Gel-
tungsbereiches erfolgt nördlich durch die Heinrichstraße und westlich durch die Bernard-
Krone-Straße, von der ein Teilbereich in Größe von ca. 160 m² dem Geltungsbereich zuge-
schlagen wird. Die östliche Grenze bildet die Bahntrasse Spelle-Rheine. Die südliche Abgren-
zung wird durch die Speller Aa markiert. Damit sorgt die vorliegende Planung für einen Lü-
ckenschluss bzw. einer Arrondierung innerhalb der siedlungsstrukturellen Entwicklungsflä-
chen im Ortsteil Spelle (Innenentwicklung). 
 

1.a.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Im Bebauungsplan werden als Art der baulichen Nutzung im nordöstlichen Bereich an der 
Heinrichstraße ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO und im Übergangsbe-
reich bis zur südlich der Speller Aa bestehenden Bebauung ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 
BauNVO festgesetzt. 
 

1.a.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Die Größe des gesamten Planbereiches beträgt ca. 12.082 m². Der Bedarf an Grund und Bo-
den wird aus der Eingriffsbilanzierung mit ca. 2.594 m² für das Allgemeine Wohngebiet (WA) 
und mit ca. 9.488 m² für die beiden Mischgebiete (MI1 und 2). 
 

1.b Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanun-
gen und ihre Berücksichtigung 

1.b.1 Fachgesetze 

Baugesetzbuch (BauGB) / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Für diese Bauleitplanung ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 
des BNatSchG heranzuziehen. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Bezogen auf die zu berücksichtigenden Immissionen ist das Bundesimmissionsschutzgesetz 
zu beachten. Daneben gelten die Richtwerte der technischen Anleitungen (hier TA-Lärm und 
TA-Luft) sowie die Orientierungswerte der DIN 18005. 
 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) / Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) 
In Bezug auf vorhandene Gräben sowie bei Einleitung von unbelastetem Oberflächenwasser 
in ein Gewässer bzw. in das Grundwasser sind das NWG bzw. die Ausführungen des WHG in 
ihrer jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen. 
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1.b.2 Fachplanungen 

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Emsland 
ist der Geltungsbereich als bebaute Fläche enthalten. Die Bahntrasse ist als „Sonstige Eisen-
bahnstrecke“ (Textziffer 4.3 01) dargestellt. Die Speller Aa ist als Gewässer markiert. Östlich 
der Bernard-Krone-Straße finden sich beidseitig der Speller Aa Bereiche zum Hochwasser-
schutz (Textziffer 3.11 3. 01). Südlich der Speller Aa liegen zudem Vorranggebiete (Z) für „In-
dustrielle Anlagen und Gewerbe (Textziffer 2.1 06). 
 
Landschaftsrahmenplan (LRP) 
Das Plangebiet ist im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland mit keiner Dar-
stellung versehen. 
 
Flächennutzungsplan (FNP) 
Das Plangebiet ist bisher im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle als gemischte 
Baufläche (M) sowie in einem kleineren Teilbereich an der Heinrichstraße als Wohnbaufläche 
(W) dargestellt. Im südlichen Teilbereich findet sich im Sachzusammenhang mit der Abgren-
zung des Überschwemmungsgebietes (ÜSG) Nr. 113 der „Flötte“ eine Grünfläche. Diese hat 
zudem die Zweckbestimmung „Abfall“ erhalten. Das Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 
16) ist als Altstandort und Altablagerung registriert. Diese Fläche wird im Altlastenverzeichnis 
des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 mit der Bezeichnung 
„Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Zudem befindet sich der südwestliche Teil des Flurstücks 367 
(Gemarkung Spelle, Flur 16) im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der An-
lagen-Nr. 454 408 409 als Altablagerung „Spelle, Bahnhofstraße“. Auf dem Grundstück erfolg-
ten Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit den Oberflächenbefestigungen, die Rodung 
der Grünstrukturen und der Abriss der Gebäude (vgl. hierzu auch Kapitel 5.10). In der Örtlich-
keit erscheint der Flächenbereich nun als geräumte Fläche. Die Abgrenzung des ÜSG erfolgte 
auf der Basis des ÜSG Nr. 113 „Flötte“ vom 9. Mai 1913. Das vorgenannte Überschwem-
mungsgebiet soll zukünftig durch das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet Nr. 849 
„Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgraben, Hopstener Aa, Flötte“ vom 
8. Dezember 2021 ersetzt werden (vgl. Kapitel 5.9). Dieses liegt zwischen der Bernard-Krone-
Straße und der Eisenbahntrasse im Bereich der Speller Aa. Dann werden durch das ÜSG 
keine Flächenanteile des Geltungsbereiches dieser Bauleitplanung mehr in Anspruch genom-
men. Für die eingangs genannte Grünfläche ist somit die ursprünglich zugrunde liegenden 
Funktion zukünftig nicht mehr gegeben und dieser Bereich kann im Lückenschluss analog zum 
westlich gelegenen Grundstück des Nahversorgers abschließend als gemischte Baufläche (M) 
unter Berücksichtigung der Auflagen zum Altstandort / der Altablagerung entwickelt werden. 
Dem § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind, wird somit entsprochen. 
 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 

(GEM. ANLAGE 1 NR. 2A BESTANDSAUFNAHME, 2B PROGNOSE, 2C MAßNAH-

MEN, 2D UND 2E ZUM BAUGB) 

2.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes (Basisszenario) 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden 
nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlich-
keit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf die Be-
rücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend wird die mit 
der Durchführung der Planung verbundene Veränderung des Umweltzustandes in Zusammen-
fassung der Fachgutachten, die im Zuge der Umweltprüfung als erforderlich bestimmt wurden, 
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dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen sollen 
deutlich herausgestellt werden, um daraus anschließend Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten. 
 

2.a.1 Schutzgut Tiere 

Da es sich um einen bereits bebauten Flächenbereich handelt (hier die Bauzeile parallel zur 
Heinrichstraße mit OED/PHZ) und die Gebäudestrukturen auf dem Grundstück des ehemali-
gen Landhandels (Flurstücks 367, Flur 16, Gemarkung Spelle; südlicher Teilbereich des Gel-
tungsbereiches als OX erfasst) vor Beginn dieser Bauleitplanung bereits abgerissen waren, 
wurde auf faunistische Erfassungen und die Erarbeitung einer gesonderten speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) verzichtet. Nachfolgend wird das Potenzial im Zusammen-
hang mit vorkommenden Arten anhand der erfassten Biotoptypen (vgl. Biotoptypenkartierung) 
innerhalb des Geltungsbereiches sowie in den direkt angrenzenden Bereichen hergeleitet, im 
hierauf im Zusammenhang mit dem Artenschutz Vermeidungsmaßnahme (vgl. Kapitel 2.c.1) 
zu definieren. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass auf Grund der nördlich und westlich bestehenden und an-
grenzenden Bebauung (Nahversorger mit Stellplatzanlage, Tankstelle, Mehrparteienhäuer / 
Einzelhäuser und neuzeitliche Hausgärten, Straßenverkehrsflächen wie die Bernard-Krone-
Straße und die Heinrichstraße) lediglich häufige Vogelarten als Brutvögel vorkommen. Denk-
bar ist z.B. das Vorkommen von Ubiquisten wie Buchfink, Amsel, Zaunkönig oder Rotkehlchen 
etc. Innerhalb des Geltungsbereiches gehen aktuell aufgrund der im vorangestellten Absatz 
erläuterten Ausgangssituation keine wertgebenden Habitatstrukturen verloren. Östlich angren-
zend, zwischen der Bahntrasse und der Geltungsbereichsgrenze befindet sich eine Strauch-
Baum-Hecke. Diese wird jedoch nicht überplant und war bereits durch die Nutzungen im Be-
reich des ehemaligen Landhandels sowie der Bahntrasse durch Lärm und Bewegungen vor-
belastet. Auch in diesem Bereich können erhebliche Wirkungen ausgeschlossen werden. Pa-
rallel zur südlichen Grenze des Geltungsbereiches verläuft die Speller Aa als mäßig ausge-
bautes Tieflandgewässer mit feuchteren Ruderalstrukturen im Bereich der Böschungen. Diese 
Bereiche werden regelmäßig unterhalten. Hier können bodenbrütende Arten nicht ausge-
schlossen werden. Grundsätzlich handelt es sich bei der Speller Aa und der Heckenstruktur 
parallel zur Bahntrasse auch um geeignete Jagdhabitat für Fledermäuse, die aber erhalten 
bleiben. Lebensstätten werden nicht vermutet. Für die Artengruppen Kriechtiere, Lurche, Fi-
sche, Käfer, Tag- und Nachtfalter, Libellen, Heuschrecken, Spinnentiere, Krebse, Weichtiere, 
Stachelhäuter, sowie Farn- und Blütenpflanzen kann ein Vorkommen von Rote-Liste-Arten 
aufgrund der im Geltungsbereich vorzufindenden und angrenzenden Biotopstrukturen ausge-
schlossen werden. Bei den im Geltungsbereich ggf. vorkommenden und weit verbreiteten Ar-
ten wird eine Verschlechterung der lokalen Population des Gesamtraumes nicht hergeleitet. 
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der betroffenen Arten ist 
somit nicht zu erwarten. 
 

2.a.2 Schutzgut Pflanzen / Biotope 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde eine Biotoptypenkartierung durchgeführt. Anhand 
des Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen (NLWKN 2021) wurden die einzelnen 
Biotoptypen bestimmt und nach dem niedersächsischen Städtetagmodell bewertet. Der alte 
bestand des Landhandels wurde anhand eines älteren Luftbildes abgegrenzt. Zudem wurden 
greifbare Informationsquellen hinzugezogen. Vegetationskundliche Detailkartierungen wurden 
nicht durchgeführt. Die Vorhabenplanung führt vornehmlich zum Verlust von anthropogen 
stark beeinflussten Flächen. Die Bodenversiegelung durch Überbauung ist als erheblicher Ein-
griff im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen. Durch die 
mögliche Versiegelung wird dem Boden die natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen entzogen. 



Gemeinde Spelle Bebauungsplan Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ 
 Begründung mit Umweltbericht 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 33 

 
Das Plangebiet ist im nördlichen Teilbereich parallel zur Heinrichstraße bereits durch eine 
wohnbauliche Nutzung mit umgebenden Hausgartenbereichen gekennzeichnet. Der ehema-
lige Landhandel wurde zurückliegend bereits abgerissen. Dieses Grundstück stellt sich aktuell 
als geräumte Fläche in der Örtlichkeit dar. Im Zusammenhang mit der Eingriffsbilanzierung 
wird dieser Bereich anteilig als bebauter Bereich (Landhandel = OGG) nebst den zugehörigen 
befestigten Flächen (OFG) nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, 
Stand Februar 2021, dem Wertfaktor 0 (siehe Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, 9. völlig überarbeitete Auflage, 2013, vom Nieder-
sächsischen Städtetag) zugeordnet. Die früheren unbefestigten Flächenanteile werden als Ru-
deralstrukturen / Gehölzbestand bewertet und erhalten den Wertfaktor 2. Derzeit stellt sich die 
Fläche als geräumte Fläche / Baustelle (OX) dar. Nördlich und westlich angrenzend sind Ver-
kehrsflächen (OVS/OVW), Wohngebiete (OED/PHZ) und Nahversorger (Tankstelle, Einzel-
handel, Post innerhalb des OED) zu finden. Südlich fließt die Speller Aa (FMF) und östlich 
verläuft die Bahntrasse Spelle-Rheine (OVE). 
 
Nach Auswertung der Bestandsaufnahme wurden für das Untersuchungsgebiet die in der Ein-
griffsbilanzierung unter „Bestand“ aufgeführten Biotoptypen und die dazugehörigen Wertfak-
toren nach dem Niedersächsischen Städtetag-Modell (Stand 2013) ermittelt. Für das Plange-
biet wurde ein Bestandswert von 6.719,0 Werteinheiten (WE) ermittelt. 
 

2.a.3 Schutzgut Fläche (Ziff. 2b bb) der Anlage 1 zum BauGB) 

Die Inanspruchnahme von bislang unbebauten Flächen hat einerseits aufgrund des Flächen-
verlustes u.a. für die Belange von Natur, Landschaft, Landwirtschaft, Freizeit u. Erholung ne-
gative Auswirkungen. 
 

 
Abbildung 7: COPERNICUS - Bodenversiegelung 2018; in %, unmaßstäblich (LBEG 2023) 

 

Lage des Gel-
tungsbereiches 
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Abbildung 8: Mittlere Versiegelung 2021 der Gemeinden in Niedersachsen, unmaßstäblich 

(LBEG 2023 

 
Das Schutzgut „Fläche“ ist ein endliches Gut, d.h. mit steigendem Flächenverbrauch geht Le-
bensraum sowie land- und forstwirtschaftliche Produktionsfläche dauerhaft verloren. Deshalb 
ist ein wichtiges Vermeidungs- und Minimierungsgebot den Flächenverbrauch und im vorlie-
genden Fall die Versiegelung soweit möglich zu reduzieren. Der Vermeidung des Flächenver-
brauchs kommt die Gemeinde Spelle nach, da eine bisher durch die Gebäude und befestigten 
Flächenanteile eines ehemaligen Landhandels und somit bereits bebauten Flächenanteil 
durch diese Bauleitplanung einer Nachnutzung / Nachverdichtung zugeführt werden. Aufgrund 
der Lage angrenzend zum südlichen Rand des Ortskernes dient das Vorhaben zudem im Be-
sonderen der nach dem BauGB geforderten Innenentwicklung. 
 
Aus den beiden vorangestellten Abbildungen geht hervor, dass die Bodenversiegelung im 
Plangebiet derzeit bereits hoch ist und sich weiterhin der Versiegelungsgrad für das gesamte 
Gemeindegebiet (Nettoversiegelung) zwischen 10 und 20 % bewegt. 
 

2.a.4 Schutzgut Boden (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem ein. 
Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen weist 
er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisationsbedingten 
Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Gemäß § 1a Abs. 2 
BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 
 

Lage des Gel-
tungsbereiches 
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Nach dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie, Boden-
kunde, Bodenübersichtskarte 1 : 50.000, stellen sich die bodenkundlichen Gegebenheiten in-
nerhalb des Plangebietes wie folgt dar: 
 

 
Abbildung 9: Schutzgut Boden – Bodenkarte (BK50), unmaßstäblich (LBEG 2023) 

 
Das Plangebiet wird der Bodenlandschaft (BL) „Auenablagerung“ in der Bodengroßlandschaft 
(BGL) „Auen und Niederterrassen“ in der Bodenregion (BR) „Geest“ zugeordnet. Im Plangebiet 
kommt als Bodentyp ein Tiefer Gley (G4) vor. Beim Bodentyp Gley handelt es sich um einen 
Grundwasserboden (semiterristischer Boden. Schutzwürdige Böden (z.B. Plaggenesch oder 
besonders ertragreiche Böden), kommen im Geltungsbereich nicht vor. 
 
Im Kartenserver ist ergänzend unter dem Themenbereich „Altlasten“ die Altablagerung mit der 
Nr. 4544084009 „Spelle Bahnhofstraße“ mit einer Fläche von 720 m² und einem Volumen von 
1.800 m³ vermerkt. Das Flurstück 367 in der Gemarkung Spelle, Flur 16, wird zudem im Alt-
lastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als 
Altstandort und Altablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. 
 
Zu diesen Flächenbereichen wurden die nachfolgenden Gutachten / Beurteilungen erarbeitet, 
die dieser Bauleitplanung als Anlage beiliegen. 
 

• Orientierende Untersuchung, Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ Altablagerung, Spelle, 
Bahnhofstraße", Projekt 1705-2015, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 26.02.2016 

• Konzept Umgang mit pot. schadstoffbelastetem Boden im Zuge einer Neubaumaßnahme, 
Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ Altablagerung, Spelle, Bahnhofstraße", Projekt 5858-
2022, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 17.10.2022 

• Bericht, Abnahme Boden, Projekt: 5858-2022, Rückbaumaßnahme Altstandort ‚Landhan-
del Wilh. Burs’, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 18.07.2023 (a) 

• Stellungnahme Errichtung von Versickerungsanlagen für die Niederschlagsentwässerung, 
Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 13.10.2023 (b) 

 

Lage des Gel-
tungsbereiches 
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Gemäß dem Konzept „Umgang mit pot. schadstoffbelastetem Boden im Zuge einer Neubau-
maßnahme, Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ Altablagerung, Spelle, Bahnhofstraße", Pro-
jekt 5858-2022 (M&O 2022) können die Bereiche wie folgt beschrieben werden. 
 
„Altablagerung ‚Spelle, Bahnhofstraße 
Die Altablagerung ‚Spelle, Bahnhofstraße‘, welche mit der Nummer 454.408.409 im Altlasten-
kataster geführt wird, befindet sich im südlichen Teilbereich des Flurstückes 367. Hierbei han-
delt es sich nach Angaben im Bericht zur gezielten Nachermittlung des Büros GEONOVA 
GmbH (19.12.1994) um Auffüllungen aus Boden, Bauschutt, Garten- und Parkabfällen sowie 
Hausmüll, welche zwischen 1955 und 1973 in Form einer Hanganlehnung bzw. zur Verfüllung 
einer Senke im Uferbereich der Speller Aa aufgebracht worden sind. Im Rahmen einer Orien-
tierenden Altlastenerkundung (Büro für Geowissenschaften, 26.02.2016) konnte die Altabla-
gerung etwa auf die in Anlage 2 dargestellte Fläche eingegrenzt werden. In den abgelagerten 
Materialien treten Belastungen mit Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
auf, welche vermutlich überwiegend auf teerhaltigen Straßenaufbruch zurückzuführen sind. 
Durchgeführte Sickerwasserprognosen zeigen, dass von den Ablagerungen eine pot. Grund-
wassergefährdung ausgeht, sollten diese nicht versiegelt werden. 
 
Altstandort ‚Landhandel Wilh. Burs‘ 
Nördlich der Altablagerung befindet sich der Altstandort ‚Landhandel Wilh. Burs‘, welcher im 
Altlastenkataster mit der Nr. 454.049.5.901.0008 geführt wird. Hier befindet sich ein z.T. ge-
werblich genutztes Gebäude. Der östliche Teil des Gebäudes wurde nach Angabe der Unteren 
Bodenschutzbehörde in der Vergangenheit zur PKW-Reparatur genutzt. Die an diesen Ge-
bäudeteil angrenzenden Pflasterflächen wurden als PKW-Stellfläche genutzt. Der so genutzte 
Gebäudeteil ist abgebrannt und wurde abgerissen. Nach Aussagen von Anwohnern soll im 
Bereich des Landhandels Diesel und / oder Heizöl gelagert und vertrieben worden sein. Die 
Lager- und Vertriebsbereiche sind nicht bekannt. Vor allem hier ist ein Eintrag von Mineralöl-
kohlenwasserstoffen in den Boden nicht auszuschließen. In den sonstigen Bereichen des Alt-
standortes ist aufgrund der Nutzung als KFZ-Werkstatt und als Fahrzeugstellfläche eine Be-
lastung des Bodens u.a. mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), Polychlorierten Biphenylen 
(PCB) und Schwermetallen möglich.“ 
 
„Unmittelbar nach dem Rückbau der Gebäude und sonstigen Flächenversiegelungen wurde 
das freigelegte Bodenplanum durch den Unterzeichner abgenommen. Anlage 2 zeigt eine Fo-
todokumentation des freigelegten Bodens. Der Boden wurde hinsichtlich von organoleptischen 
Hinweisen auf Schadstoffanreicherungen und vor allem auf Einträge von Mineralölkohlenwas-
serstoffen geprüft. Es wurden keine Hinweise auf entsprechende Belastungen vorgefunden. 
Entsprechend ist nicht davon auszugehen, dass von den abgenommenen Bodenmaterialien 
eine relevante Gefährdung im Zuge der geplanten Nutzung ausgeht. (…)Im Zuge der geplan-
ten Baumaßnahmen sind weiterhin die Vorgaben des Konzeptes zum Umgang mit Bodenma-
terialien auf dem Grundstück vom 17.10.2022 (Projekt 5858-2022, Büro für Geowissenschaf-
ten) einzuhalten.“ (M&O 2023a) 
 
Aufgrund der Überformung (zurückliegende Bebauung, Ablagerungen etc.) des Bodens liegt 
im Plangebiet eine geringere Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und 
Landschaft vor. 
 

2.a.5 Schutzgut Wasser (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
i. S. v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne 
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offenstehen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. Grundsätzlich zählt 
Wasser zu der unbelebten Umweltsphäre. Gleichwohl ist Wasser elementarer Bestandteil des 
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Naturhaushaltes. Seine Funktionen als Lebensraum und -grundlage, Transportmedium, klima-
tischer Einflussfaktor und landschaftsprägendes Element sind nachhaltig zu sichern (§ 1 
BNatSchG). Entsprechend heißt es im Wasserhaushaltsgesetz (§ 1 WHG): „Zweck dieses Ge-
setzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil 
des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen sowie als nutzbares Gut zu schützen.“ Die Basis für die Bearbeitung des Schutzgutes 
Wasser sind die „Hydrologischen Übersichtskarten“ im Maßstab 1:200.000 (HÜK 200) u.a. mit 
den Themenbereichen „Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung“ und die „Lage der 
Grundwasseroberfläche“ sowie Informationen des NIBIS® - Kartenservers des Landesamtes 
für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG, www.lbeg.niedersachsen.de). Des Weiteren kön-
nen als Datengrundlage zur Verfügung gestellte Daten des Landkreises Emsland sowie des 
NLWKN genannt werden 
 
Grundwasser 
Im NIBIS-Kartenserver werden für das Plangebiet folgende Angaben zum Grundwasser ge-
macht: 
 
Laut der geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bre-
men im Maßstab 1:200.000 „Grundwasser -Grundlagen-“ wird die Gefährdung des Grundwas-
sers mit hoch eingestuft. 
 

 
Abbildung 10: Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung, unmaßstäblich (LBEG 2023) 

 

Lage des Gel-
tungsbereiches 
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Abbildung 11: Grundwasserneubildung im Jahresmittel der Jahre 1991-2020, unmaßstäblich 

(LBEG 2023) 

 
Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung:  gering 
Lage der Grundwasseroberfläche:    > 30,0 m bis 22,5 m NHN 
Geländeoberkante      33,5 m NHN 
Grundwasserneubildung:   Stufe 2:   50 – 100 mm/a (ocker) 

Stufe 3: 100 – 150 mm/a (dunkelbeige) 
Stufe 5: 200 – 250 mm/a (gelb) 

      Stufe 7: 300 – 350 mm/a (hellgrün) 
 
Gemäß der orientierenden Untersuchung (M&O 2016, S. 18f und Anlage 4), liegt der mittlere 
Grundwasserhöchststand zwischen 1,9 und 2,1 m unter Gelände und fällt zur Speller Aa hin 
ab. 
 
Da die natürlichen Wasserverhältnisse durch die Nutzung im Plangebiet weitgehend überformt 
sind, ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation als weniger erheblich einzustufen. 
Dies lässt sich auch mit der zurückliegend hohen Versieglung im Geltungsbereich begründen. 
Die Grundwasserverhältnisse sind hinsichtlich ihres Natürlichkeitsgrades als von allgemeiner 
Bedeutung zu werten, da die Grundwassersituation durch anthropogene Nutzungen im Raum 
beeinträchtigt ist. 
 
Die Grundwassersituation im Plangebiet ist bereits aufgrund der bisherigen Nutzung und der 
damit verbundenen hohen Einträge beeinträchtigt. Die flächige, zusätzliche Versiegelung der 
Bau- und Verkehrsflächen führt zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung. 
 
Oberflächengewässer 
Am südlichen Rand bereits außerhalb des Geltungsbereiches verläuft die Speller Aa. Gemäß 
den Objektinformationen zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Datenabfrage über den NIBIS-
Kartenserver LBEG 2023) liegt das Fließgewässer im Bearbeitungsgebiet „Obere Ems“ und 
wird dem Gewässertyp 15 „Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse“ zugeordnet. Der Wasser-

Lage des Gel-
tungsbereiches 
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körperstatus wird im Zusammenhang mit den Themenfeldern Landwirtschaft und Landentwäs-
serung als erheblich verändert beschrieben. Das Potenzial wird als schlecht beschrieben. Der 
Zustand Makrophyten gesamt = unbefriedigend, Makrozoobenthos = schlecht, Fische = 
schlecht, Chemischer Zustand gesamt = nicht gut. In diesem Zusammenhang gibt es nur für 
den Bereich „Schwermetalle“ Überschreitungen im Zusammenhang mit Quecksilber. Weitere 
Überschreitungen werden nicht herausgestellt. Als abschließende Bemerkung wird eine „ein-
geschränkte Entwicklungsoption“ benannt. 
 

2.a.6 Schutzgut Klima / Luft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Klimatisch gesehen, ist das Plangebiet der maritim-subkontinentalen Flachlandregion zuzu-
ordnen. Die mittelfeuchte Witterung mit Jahresniederschlägen im Mittel von 750 – 800 mm und 
einer mittleren Jahresdurchschnittstemperatur von 9 °C weist eine klimatische Wasserbilanz 
mit einem mittleren Überschuss von rd. 200 mm/Jahr auf. Die Vegetationszeit ist im Mittel bis 
ca. 220 Tage/Jahr lang. 
 
Allgemein lässt sich sagen, dass als Vorbelastung des Raumes aus Sicht des Schutzgutes 
Klima / Luft die intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie die umgebenden siedlungsstruk-
turellen Nutzungen nebst Straßen- und Eisenbahnverkehr zu nennen ist. 
 

2.a.7 Schutzgut Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Gemäß Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet in der Landschaftseinheit 4.1 „Plantlün-
ner Sandebene und östliches Bentheimer Sandgebiet“ und wird wie folgt beschrieben: 
 
„Die südlichste Landschaftseinheit ist die vielgestaltigste des Kreisgebietes. Hochmoor, Nie-
dermoor, Talsandflächen, Grundmoräne, Endmoräne, Flugsandfelder und Kreideablagerun-
gen kommen hier zusammen. 
 
Bis in die Südspitze des Landkreises reicht ein Ausläufer des Teutoburger Waldes. Die einzi-
gen mesozoischen Formationen im Kreisgebiet werden von Talsanden überlagert. Wo die 
Kreideablagerungen aus der Talsandplatte herausragen, finden wir die einzigen natürlichen 
Vorkommen des mesophilen Buchenwaldes. 
 
Auf den Talsanden stocken jedoch nicht mehr die natürlichen Buchenwald- Gesellschaften, 
sondern überwiegend Nadelholzforste. Parallel zum westlichen Emsufer erstreckt sich ein 
Talsandgebiet, das stellenweise von Flugsandfeldern überlagert wird. Während die trockene-
ren Bereiche mit Kiefernforsten besetzt sind, sind die feuchten Talsandflächen so weit dräniert, 
dass sie ackerfähig sind. Kleinflächig ist Grünland eingestreut. Die aufgeplaggten Esche wer-
den beackert. 
 
Nach Westen schließt ein lang gestreckter von NNW nach SSO verlaufender Endmoränenrü-
cken an das emsbegleitende Talsandgebiet an. Der sich deutlich über die Umgebung erhe-
bende Rücken ist stellenweise mit Flugsand bedeckt. Der kleinräumige Abbau von Kies und 
Sand hat einige sehr interessante oligotrophe Stillgewässer entstehen lassen. Frühzeitige Be-
siedlung hat einen Bestand natürlicher Wälder nicht zugelassen. Die landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen sind durch Wallhecken gegliedert. 
 
Im nordwestlichen Bereich dieser Landschaftseinheit dehnen sich Hochmoore und Nieder-
moore aus, die mit Nadelhölzern aufgeforstet wurden. 
 
Zwischen Kreisgrenze und Endmoränenrücken sind wieder Talsande landschaftsprägend. 
Diese Talsandfläche ist durch den Wechsel von Niederungen, Flugsandfeldern und Bächen 
vielfältig strukturiert. Die ehemals grundwasserbeeinflussten Talsandflächen sind dräniert und 
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werden je nach Wasserstand als Grünland oder Acker genutzt, wobei der Ackeranteil weit 
überwiegt. Sehr trockene Flugsandfelder tragen Kiefernforste.  
 

Auch die Ostseite des Emstales wird von einem Talsandgebiet 
mit aufgesetzten Flugsandfeldern eingenommen. Auf diesen 
ausgedehnten trockenen Sandflächen stocken flechtenreiche 
Kiefernforste. Sie sind vor allem östlich des Emstales und west-
lich des Dortmund- Ems- Kanals streifenförmig ausgeprägt. 
Zwischen diesen Flugsandstreifen erstreckt sich eine Niede-
rung, die vorwiegend als Grünland genutzt wird. Dränierte Flä-
chen werden beackert, ebenso wie die am Emstalrand liegen-
den siedlungsnahen Eschflächen. 
 
Nördlich der Linie Bramsche- Varenrode- Thuine- Freren dehnt 
sich die Frerener Grundmoränenplatte aus. Grundmoräne und 
talsandgefüllte Niederungen sind hier mosaikartig verwoben. 
Auf den Moränenplatten sind die Siedlungen - locker angeord-
nete Haufenwegedörfer - entstanden. Hier wird überwiegend 
Ackernutzung betrieben. In den Niederungen nimmt mit zuneh-
mender Melioration der Grünlandanteil zugunsten des Acker-
baues immer mehr ab. Eingestreut sind Dünenfelder, die statt 

des natürlichen Eichen- Birkenwaldes heute Kiefern tragen. 
 
Südlich der Frerener Grundmoränenplatte schließt das Settruper Talsandgebiet an. Der Wech-
sel von feuchtem Talsand und niedermoorgefüllten Senken ist kaum noch zu erkennen. Um-
fangreiche Flurbereinigungsverfahren haben hier die Voraussetzung für eine rationelle Land-
wirtschaft entstehen lassen. So überwiegen die Ackerflächen. Flugsandfelder sind wieder von 
Kiefern besetzt. Als naturnahe Elemente sind ein Erlen- Bruchwaldgebiet östlich von Thuine, 
dass sich regenerierende Hochmoor Speller Dose und einige Feuchtgrünländer erhalten.“ 
(Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland 2001) 
 
Das Landschaftsbild wird im Planbereich überwiegend durch die östlich angrenzende landwirt-
schaftliche Nutzung und die umgebenden Siedlungsbereiche geprägt. Gliedernde Elemente 
und sichtschutzbietende Gehölzpflanzungen sind die im Gebiet vorkommenden Strauch-
Baum-Hecken. Die südlich des Geltungsbereiches verlaufende Speller Aa gliedert den Raum 
als Gewässerstruktur. Somit stellt das Plangebiet einen mäßig gegliederten Kulturlandschafts-
bereich dar, der weniger offen und weniger einsichtig in der Landschaft liegt. Der Bereich des 
Plangebietes ist als eben zu bezeichnen. So bewegt sich das Relief zwischen 33,0 und 34,0 m 
NHN. Die Bedeutung des Betrachtungsraumes für das Schutzgut Landschaftsbild ist mit Mittel 
zu definieren, da anthropogene Überformungen orts- und landschaftsprägend sind. Es sind 
Landschaftsbildeinheiten mit einer deutlichen Überprägung durch die menschliche Nutzung 
vorhanden. Natürlich wirkende Biotoptypen sind in geringem Umfang zu finden. Die intensive 
siedlungsstrukturelle Nutzung hat zu einer fortgeschrittenen Nivellierung der Nutzungsformen 
geführt. 

2.a.8 Biologische Vielfalt (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Seit der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro („Earth Summit“) haben mittlerweile 191 Staa-
ten die „Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt“ unterzeichnet. Die rechtliche Um-
setzung der Biodiversitätskonvention in deutsches Recht erfolgte im Jahr 2002 zunächst durch 
die Aufnahme des Zieles der Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt in die Grund-
sätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in das Bundesnaturschutzgesetz, seit 
2010 als vorangestelltes Ziel in § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 
 
Die Biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst nach der Definition der Konvention die 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, 



Gemeinde Spelle Bebauungsplan Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ 
 Begründung mit Umweltbericht 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 41 

Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie 
gehören“. Damit beinhaltet der Begriff der „Biologischen Vielfalt“ sowohl die Artenvielfalt als 
auch die Vielfalt zwischen den Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme. Mit der innerartlichen 
Vielfalt ist die genetische Vielfalt einbezogen, die z.B. durch Isolation und Barrieren von und 
zwischen Populationen eingeschränkt werden kann. 
 
Wie die bisherigen Ausführungen der Kapitel 2.a.1 und 2.a.2 zu den Schutzgütern Tiere und 
Pflanzen verdeutlichen, stellt das durch erhebliche Überformungen geprägt Plangebiet aktuell 
nur für vergleichsweise wenige und überwiegend sehr häufige Arten einen geeigneten Lebens-
raum dar. Entsprechend gering ist seine aktuelle Bedeutung für die „Biologische Vielfalt“. 
 

2.a.9 Erhaltungsziele uns Schutzzweck der Natura 2000 Gebiete (gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB) 

Im Plangebiet gelten keine Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaft-
licher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Zudem sind keine weiteren Schutzgebiete innerhalb des Geltungsbereiches 
vorhanden. Gebiete des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ (§ 10 Abs. 1 Nr. 8 
BNatSchG) sind von der Planung ebenfalls nicht betroffen. Ca. 7,5 km südwestlich der Vorha-
bensfläche befindet sich die Emsniederung mit dem FFH-Gebiet Nr. 13 „Ems“, dass ergän-
zend als LSG EL 00032 „Natura 2000-Emsauen von Salzbergen bis Papenburg“ in nationales 
Recht überführt wurde. Daneben ist die darüber hinaus reichende Emsniederung durch das 
LSG EL 00023 „Emstal“ geschützt. Der am nächsten zur Ortslage Spelle befindliche Bereich 
findet sich in einer Entfernung von 3,1 km zum Geltungsbereich dieser Bauleitplanung. 
Ca. 2,3 km nordöstlich der Ortslage Spelle liegt zudem das Naturschutzgebiet (NSG) 
WE 00146 „Speller Dose“. Ein Vogelschutzgebiet (VSG) ist im oben beschriebenen Betrach-
tungsraum nicht ausgewiesen worden. 
 

2.a.10 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt (gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 7c BauGB) 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung insbesondere Aus-
wirkungen auf das Wohnumfeld von Bedeutung. Das Plangebiet hat keine besondere Naher-
holungsbedeutung. Ausnahme ist ein innerörtlicher Wanderweg auf der nördlichen Seite der 
Spelle Aa, der westlich des Geltungsbereiches beginnt und parallel zur Speller Aa in Richtung 
Bürgerpark führt. 
 

2.a.10.1 Immissionen Landwirtschaft 

Geruchsimmissionen Tierhaltung 
Der am nächsten zum Geltungsbereich gelegene tierhaltende Betrieb findet sich ca. 350 m 
östlich und somit auch außerhalb der Hauptwindrichtung. Erhebliche Wirkungen auf den Gel-
tungsbereich dieser Bauleitplanung sind nicht zu erwarten, da sich nördlich des Betriebes, in 
einem Abstand von ca. 100 m, bereits ausgewiesene Wohngebiete befinden (B-Plan Nr. 65 
„Am Bokamp“ und B-Plan Nr. 67 „Bokamp - Erweiterung). 
 
Geruchsimmissionen – Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
Durch die Bewirtschaftung der im weiteren Umfeld (westlich und östlich) gelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen können durch die Ausbringung von Gülle und dergleichen kurzfristig land-
wirtschaftstypische Immissionen auftreten. Die Ausbringung der Gülle hat im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen zu erfolgen. Unter diesem Gesichtspunkt handelt es sich um Immissi-
onen, die insbesondere im ländlich strukturierten Raum üblicherweise auftreten und nach der 
geltenden Rechtsprechung zumutbar und hinzunehmen sind. 
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2.a.10.2 Immissionen Straße / Eisenbahn 

Am westlichen Rand des Geltungsbereiches verläuft die Bernard-Krone-Straße (Gemein-
destraße) als innerörtliche Hauptverbindungsachse. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt 
bei 50 km/h. Entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereiches verläuft die Eisenbahninf-
rastruktur der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM). Durch den Eisenbahnbetrieb und 
die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immissionen und Emissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall usw.). Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen 
Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, 
Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere 
sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug 
und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, ent-
schädigungslos hinzunehmen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissio-
nen sind erforderlichenfalls von den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutz-
maßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 

2.a.10.3 Immissionen Gewerbelärm 

Gewerbe- und/oder Industriegebiete wirken nicht auf den Geltungsbereich dieser Bauleitpla-
nung. 
 

2.a.11 Kultur- und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen. Inwieweit archäologi-
sche Fundstücke/Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann im Voraus jedoch nicht ge-
klärt werden. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten archäologische Funde gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig. Es 
wird gebeten, die Funde unverzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die 
Archäologische Denkmalpflege zu melden. Die archäologischen Funde und die Fundstelle 
sind gegebenenfalls bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes). 
 

2.a.12 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 

Emissionen 
Aufgrund der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) sowie von Mischgebieten 
(MI) sind im Plangebiet keine erheblichen Emissionen zu erwarten. Mögliche Emissionen wer-
den sich im zulässigen Rahmen bewegen. 
 
Abfallentsorgung 
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen und Verordnungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung 
des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Müllabfuhr ist der Landkreis Emsland. Evtl. 
anfallender Sondermüll wird einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung 
zugeführt. 
 
Abwasserentsorgung 
Der Anschluss an die Abwasserkanalisation kann vom Wasserverband Lingener Land (WVLL) 
für das geplante Gebiet, unter Berücksichtigung der gültigen Verbandsgrundlagen, sicherge-
stellt werden. Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und 
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Entsorgungsanlagen werden die DVGW-Arbeitsblätter GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich 
unterirdischer Versorgungsanlagen“ und GW 315 „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von 
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ beachtet. 
 

2.a.13 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 

Der Zuschnitt des Baugebietes lässt es zu, dass die Ausrichtung der Dachflächen eine Süd-
ausrichtung folgen kann. Hierdurch wird die Nutzung erneuerbarer Energien deutlich verbes-
sert. Damit wird ein besonderer Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung im Sinne 
des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB geleistet. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Bestim-
mungen des Wärmeschutzes beachtet werden. 
 

2.a.14 Landschaftspläne und sonstige Fachpläne (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 

Landschaftspläne und sonstige Fachpläne sind nicht zu berücksichtigen bzw. überdecken den 
Geltungsbereich dieser Bauleitplanung nicht. 
 

2.a.15 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen 
für Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass 
 

• die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte der 
Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und  

• die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten 
halten und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie 
einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten. 

 
Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Be-
lange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 
 
Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung der 
bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die Bauleitplanung, sodass gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. 
 
Die vorliegende planungsrechtlich ermöglichte Bebauung wird keine besonderen, für die Luft-
qualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, sodass die Planung 
zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden 
bestmöglichen Luftqualität führen wird. 
 

2.a.16 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wird die derzeitige Umweltsituation erhalten bleiben. 
Insbesondere die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
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und das Landschaftsbild können ihre Funktionen für den Naturhaushalt in dem bisherigen Um-
fang unter Berücksichtigung der im Plangebiet vorherrschenden Bebauung erfüllen. 
 

2.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung der 
Umweltauswirkungen erfolgt anhand der Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2b aa) bis hh) BauGB. 
 
Die Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-
phase soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenz-
überschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehen-
den sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstrecken; die Be-
schreibung soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- 
oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tragen. 
 
Mit Durchführung der Planung werden Bauflächen (Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiete) 
zur Schaffung von Wohnraum und die Sicherung der Versorgung in der Gemeinde geschaffen 
und den Standort nachhaltig stärken. Gleichzeitig sind mit der Planung die in diesem Kapitel 
ermittelten Umweltauswirkungen verbunden. Nachteilig wirkt sich bei Durchführung der Pla-
nung insbesondere die Versiegelung des Bodens aus. Im Zuge der Realisierung der Planung 
kann jedoch auf der Grundlage der Kompensation der Eingriffe in Boden, Natur und Land-
schaft ein für den Menschen hinsichtlich der Immissionssituation sowie für andere Schutzgüter 
wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und die Wechselwirkungen zwischen Landschaft und 
Siedlung sinnvoller Ausgleich erzielt werden (Details hierzu können dem Kapitel 2c entnom-
men werden). 
 
Wirkfaktoren 
 
Von dem Vorhaben oder durch einzelne Vorhabenbestandteile gehen unterschiedliche Wir-
kungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus. Die dabei entstehenden Wirkfakto-
ren können baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art sein und dementspre-
chend temporäre oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter mit sich brin-
gen. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren 
 
Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf-
treten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 
 
Baufeldfreimachung/Bauphase 
Das Gelände des ehemaligen Landhandels wurde bereits, auch im Zusammenhang mit der 
Einstufung als Altstandort mit Altablagerung oberflächig geräumt. Im Zuge der Räumung wur-
den die Gebäudestrukturen zurückgebaut und die Wegebeläge sowie Grünstrukturen entfernt. 
Diese Maßnahmen wurden gutachterlich begleitet. Somit stellt sich der südliche Teilbereich 
bereits als Freifläche dar. Die Zeile parallel zur Heinrichstraße ist bereits bebaut. 
 
Baustellenbetrieb 
Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie das Bau-
stellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. Diese Wirkungen 
sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umgebung des Plangebiets be-
schränkt und können zu einer temporären Störung der Umwelt führen. 
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Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 
 
Flächeninanspruchnahme, Versiegelung 
Die wesentlichen anlagebedingten Wirkungen entstehen durch die Errichtung von Gebäu-
destrukturen (Bau von mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern, unterkellert u.a. zur 
Nutzung als Tiefgarage) und der befestigten Nebenanlagen. Minimierend ist herauszustellen, 
dass im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Flächenbereiches des ehemaligen 
Landhandels eine bereits zuvor umfangreich befestigte Fläche beplant wird. Zukünftig wird der 
Versiegelungsanteil zur optimalen Ausnutzung der Baufläche maßvoll erhöht, es werden je-
doch keine relevanten Wohnumfeld- oder Erholungsfunktionen (z.B. Wegebezüge) durch das 
Vorhaben beeinträchtigt. 
 
Flächeninanspruchnahme durch (zusätzliche) Versiegelung zählt zu den anlagebedingten Wir-
kungen des Projektes (Verlust von gewachsenen, biotisch aktiven Böden und der Regel-, Spei-
cher-, Filter-, Ertrags-, Lebensraum- und Archivfunktion). Durch die zurückliegende „Räu-
mung“ der Fläche im Zusammenhang mit dem Altstandort / der Altablagerung kommt es nicht 
zu einer Überformungen der natürlichen Bodenstruktur. Über den direkt versiegelten Flächen 
kommt es geringfügig zu kleinklimatischen Veränderungen durch Ausbildung / Erweiterung 
von Wärmeinseln. Durch den Verlust der bereits entnommenen Gehölze gingen klimatische 
Ausgleichsräume (Immissionsschutz-, Regenerations- und Pufferfunktionen) verloren. 
 
Geruchsimmissionen – Tierhaltung 
Der am nächsten zum Geltungsbereich gelegene tierhaltende Betrieb findet sich ca. 350 m 
östlich und somit auch außerhalb der Hauptwindrichtung. Erhebliche Wirkungen auf den Gel-
tungsbereich dieser Bauleitplanung sind nicht zu erwarten, da sich nördlich des Betriebes, in 
einem Abstand von ca. 100 m, bereits ausgewiesene Wohngebiete befinden (B-Plan Nr. 65 
„Am Bokamp“ und B-Plan Nr. 67 „Bokamp - Erweiterung). 
 
Geruchsimmissionen – Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
Durch die Bewirtschaftung der im weiteren Umfeld (westlich und östlich) gelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen können durch die Ausbringung von Gülle und dergleichen kurzfristig land-
wirtschaftstypische Immissionen auftreten. Die Ausbringung der Gülle hat im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen zu erfolgen. Unter diesem Gesichtspunkt handelt es sich um Immissi-
onen, die insbesondere im ländlich strukturierten Raum üblicherweise auftreten und nach der 
geltenden Rechtsprechung zumutbar und hinzunehmen sind. 
 
In der folgenden Tabelle werden die denkbaren Wirkungen durch diesen Bebauungsplan als 
potenzielle Wirkfaktoren zusammengestellt. 
 
Tabelle 1: Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dieser Bauleitplanung 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
betroffenen 

Schutzgüter 

baubedingt 

Bauarbeiten zur Bau-

feldvorbereitung für 

die geplante Bebau-

ung  

Bodenverdichtungen, 

Bodenabtrag und Verän-

derung des Bodenauf-

baus im Zusammen-

hang mit dem Altstand-

ort/Altablagerung, 

Rückbau der bestehen-

den Gebäudestrukturen 

/ befestigten Flächen 

(bereits erfolgt), 

Lebensraumverlust / 

-degeneration 

Tiere 

Pflanzen 

Bodendegeneration und 

Verdichtung / Veränderung 

Altlasten 

Boden 
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ggf. Baumaßnahmen im 

geologischen Unter-

grund 

Überplanung von Haus-

gartenbereichen und be-

bauten Flächenberei-

chen 

Lebensraumverlust / 

-degeneration 

Pflanzen 

Tiere 

temporäre Lärm- und 

Schadstoffemissionen 

durch den Baubetrieb 

Beunruhigung des Raumes Menschen 

Gesundheit 

Pflanzen 

Tiere 

 

anlagebedingt 

Bebauung 

(Wohngebiet und 

Mischgebiet) 

trotz ursprünglich beste-

hender Bebauung zu-

sätzliche Versiegelung 

und anteiliger Lebens-

raumverlust 

Lebensraumverlust, Verän-

derung der Standortverhält-

nisse 

Tiere 

Pflanzen 

Bodenverlust / Altlasten Boden 

Verringerung der Versicke-

rungsrate, erhöhter Oberflä-

chenabfluss 

Wasser 

ggf. Veränderung von Kli-

matopen 

Klima 

betriebsbedingt 

Emissionen der 

Wohn-/Geschäftsnut-

zung, Verkehr 

Belastung der Atmo-

sphäre 

zusätzliche Belastung der 

Atmosphäre insbesondere 

durch CO2-Ausstoß 

Mensch 

Gesundheit 

Luft 

 

2.b.1 Tiere, Pflanzen Biotoptypen und Biologische Vielfalt  

Durch diesen Bebauungsplan wird eine bereits bebaute Fläche (ehemaliger Landhandel – zu-
dem Altstandort/Altablagerung und nördlich angrenzende Wohnbebauung für die Ausweisung 
eines Allgemeinen Wohngebietes (WA, nördlich angrenzend zur Heinrichstraße)) nebst Misch-
gebieten (MI1 + 2, westlicher und südlicher Teilbereich) in Anspruch genommen. 
 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde eine Biotoptypenkartierung durchgeführt. Anhand 
des Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen (NLWKN 2021) wurden die einzelnen 
Biotoptypen bestimmt und nach dem niedersächsischen Städtetagmodell bewertet. Des Wei-
teren wurde ein älteres Luftbild zur Bewertung herangezogen. Auf diesem ist die ursprüngliche 
Bebauung (ehem. Landhandel) erkennbar. Zudem wurden greifbare Informationsquellen hin-
zugezogen. Vegetationskundliche Detailkartierungen wurden nicht durchgeführt. Im Zusam-
menhang mit dem Artenschutz wurde eine Vermeidungsmaßnahme definiert. Die Vorhaben-
planung führt vornehmlich zum Verlust von anthropogen stark beeinflussten und bereits be-
bauten Flächen. Die Bodenversiegelung durch Überbauung ist als Eingriff im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen. 
 
Nach Auswertung der Bestandsaufnahme wurden für das Untersuchungsgebiet die in der Ein-
griffsbilanzierung unter „Bestand“ aufgeführten Biotoptypen und die dazugehörigen Wertfak-
toren nach dem Niedersächsischen Städtetag-Modell (Stand 2013) ermittelt. 



Gemeinde Spelle Bebauungsplan Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ 
 Begründung mit Umweltbericht 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 47 

 
Tabelle 2: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Betroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vor-
haben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Lebensraumverlust und 
Verdrängung für die raum-
typischen Tierarten. Im 
südlichen Teilbereich wur-
den die Gebäude zurück-
liegend bereist abgerissen. 
Endemische Arten kom-
men im Raum nicht vor. 
Die biologische Vielfalt 
wird nicht betroffen. 

In den verbleibenden Frei-
flächen bleiben Lebens-
räume für Tierarten der 
Siedlungsbereiche erhal-
ten. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Lebensraumverlust durch 
Überplanung von ur-
sprünglich bebauten Flä-
chen (ehemaliger Land-
handel) und Hausgarten-
bereichen / Gehölzstruktu-
ren. 

Zunahmen von Störungen 
durch die Nutzung der ent-
standen Strukturen. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen, 

Die einschlägigen Werte 
sind einzuhalten. 

Die einschlägigen Werte 
sind einzuhalten 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung, 

Im Zusammenhang mit 
dem Altstandort / der Alt-
ablagerung erfolgt eine 
gutachterliche Begleitung. 
Die zugehörigen Auflagen 
sind zu berücksichtigen. 
Anfallende Abfälle und 
Baureststoffe werden einer 
ordnungsmäßen Verwer-
tung bzw. Entsorgung zu-
geführt. 

Eine Entsorgung der anfal-
lenden Abfallmengen er-
folgt über die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung et-
waiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 
möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Res-
sourcen, 

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt. 

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

Die max. zulässige Flä-
chenversiegelung führt zur 
kurzfristigen Beeinträchti-
gung des örtlichen Kleinkli-
mas. 

Erhebliche Beeinträchti-
gungen des Klimas sind 
unter Berücksichtigung der 
externen Kompensation 
nicht zu erwarten. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung er-
folgt der Einsatz der neus-
ten Technik. 

Die baulichen Anlagen 
entsprechen dem Stand 
der neusten Technik. 

 
Nachfolgend erfolgt die Darstellung des Ist-Bestandes der betroffenen Flächen und die Dar-
stellung der Werteinheiten bei Umsetzung der Planung. 
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Tabelle 3: Eingriffsbilanzierung - Bestand 

Biotop Fläche m² Bewertung/m² Flächenwert 
(WE) 

innerhalb des Geltungsbereiches 

ODL – verdichtetes Einzel- und Rei-
henhausgebiet 

3.097,0 1 3.097,0 

PHZ – neuzeitlicher Hausgarten 1442,0 0 0,0 

OVS – Straße / Gehweg der Ber-
nard-Krone Straße 

162,0 0 0,0 

OX – ehem. Landhandel (versiegelt) 5.570.0 0 0,0 

OX – ehem. Gehölzbestand / Ru-
deralbereiche 

1.811,0 2 3.622,0 

    

Gesamtsumme 12.082,0  6.719,0 

 
Tabelle 4: Eingriffsbilanzierung - Planung 

Biotop Fläche m² Bewertung/m² Flächenwert 
(WE) 

innerhalb des Geltungsbereiches 

WA (versiegelte Bereiche = 60 % 
bei einer GRZ von 0,4) 

1.556,0 0 0,0 

WA (unversiegelte Bereiche = 40 %) 1.005,0 1 1.005,0 

MI1 (versiegelte Bereiche = 80 % 
bei einer GRZ von 0,6) 

1.622,4 0 0,0 

MI1 (unversiegelte Bereiche = 20 %) 405,6 1 405,6 

MI2 (versiegelte Bereiche = 85 % 
bei einer GRZ von 0,6) 

6.341,0 0 0,0 

MI2 (unversiegelte Bereiche = 15 %) 1.119,0 1 1.119,0 

    

Gesamtsumme 12.082,0  2.529,6 

 
Aus der quantitativen Gegenüberstellung des Bestandswertes von 6.719,0 Werteinheiten 
(WE) und des Planungswertes von 2.529,6 WE geht ein Kompensationsdefizit von 4.189,4 WE 
hervor. Bei einer möglichen Aufwertung von 2 Wertfaktoren einer Ackerfläche (Anlage Feld-
gehölz, Aufforstung mit Laubgehölzen) entspricht dies z.B. einer Fläche von 2.094,7 m². 
 

2.b.2 Fläche und Boden 

Aufgrund der bereits bestehenden Überformung des Bodens durch die baulichen Nutzungen 
(Gebäudestrukturen der bestehenden Wohnbebauung und des ehemaligen Landhandels 
nebst Hausgartenbereichen/Scherrasenflächen) liegt im Plangebiet eine geringe Wertigkeit 
des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl wird durch 
diese Bauleitplanung ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Hieraus leiten sich für das 
Plangebiet Umweltauswirkungen und ein flächenhaftes Kompensationserfordernis ab. Die Bo-
denversiegelung durch zusätzliche Überbauung ist als erheblicher Eingriff im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen. Durch die mögliche Versiegelung 
wird dem Boden die natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen entzo-
gen, auch wenn neue Qualitäten im Bereich der öffentlichen Grünflächen sowie durch die vor-
gesehene Kompensation entstehen werden. 
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Tabelle 5: Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Fläche und Boden 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Im Zusammenhang mit 
dem Altstandort / der Alt-
ablagerung erfolgt eine 
gutachterliche Begleitung. 
Die zugehörigen Auflagen 
sind zu berücksichtigen. 

Zunahmen von Störungen 
durch die Nutzung der ent-
standen Strukturen. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Lebensraumverlust durch 
Überplanung von ur-
sprünglich bebauten Flä-
chen (ehemaliger Land-
handel) und Hausgarten-
bereichen / Gehölzstruktu-
ren. 

Zunahmen von Störungen 
durch die Nutzung der ent-
standen Strukturen. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belästigungen, 

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten.  

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

Im Zusammenhang mit 
dem Altstandort / der Alt-
ablagerung erfolgt eine 
gutachterliche Begleitung. 
Die zugehörigen Auflagen 
sind zu berücksichtigen. 
Anfallende Baureststoffe 
werden einer ordnungsmä-
ßen Verwertung bzw. Ent-
sorgung zugeführt. 

Eine Entsorgung der anfal-
lenden Abfallmengen er-
folgt über die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt. 

Eine Kumulierung mit Aus-
wirkungen anderer Vorha-
ben ist derzeit nicht be-
kannt. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die max. zulässige Flä-
chenversiegelung führt zur 
kurzfristigen Beeinträchti-
gung des örtlichen Kleinkli-
mas. 

Erhebliche Beeinträchti-
gungen des Klimas sind 
unter Berücksichtigung der 
externen Kompensation 
nicht zu erwarten. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung er-
folgt der Einsatz moderner 
Technik. Freiflächen wer-
den gelockert und reakti-
viert. 

Die baulichen Anlagen 
entsprechen dem Stand 
der neusten Technik. 

 

2.b.3 Wasser 

Aufgrund der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) und von Mischgebieten 
(MI1 + 2) kann eine Verschmutzung des anfallenden Oberflächenwassers weitgehend ausge-
schlossen werden. Im Bereich der bereits bebauten Flächenanteile erfolgt keine erhebliche 
bzw. zusätzliche Versiegelung. Die zusätzliche Versiegelung im südlichen Teilbereich des Gel-
tungsbereiches (MI2) führt zu einer Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses. Das anfal-
lende Oberflächenwasser kann unter Berücksichtigung der Auflagen der Stellungnahme zur 
Errichtung von Versickerungsanlagen für die Niederschlagsentwässerung (M&O 2023b) auf 
dem Grundstück versickert werden. 
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Tabelle 6: Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Wasser 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Die zusätzliche Versiege-
lung führen anteilig zur 
Reduzierung der Versicke-
rungsfläche. 

Die zusätzliche Versiege-
lung führt zur Reduzierung 
der Versickerungsfläche. 
Über geeignete Sammel- 
und Versickerungseinrich-
tungen (z.B. Rigolen etc.) 
wird das anfallende unbe-
lastete Oberflächenwasser 
unter Beachtung der be-
schriebenen Auflagen 
(M&O 2023) bewirtschaf-
tet. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Die zusätzliche Versiege-
lung führen anteilig zur 
Reduzierung der Versicke-
rungsfläche. 

Die zusätzliche Versiege-
lung führt zur Reduzierung 
der Versickerungsfläche. 
Über geeignete Sammel- 
und Versickerungseinrich-
tungen (z.B. Rigolen etc.) 
wird das anfallende unbe-
lastete Oberflächenwasser 
unter Beachtung der be-
schriebenen Auflagen 
(M&O 2023) bewirtschaf-
tet. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belästigungen, 

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten.  

Die einschlägigen Werte 
werden eingehalten 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

Anfallende Abfälle und 
Baureststoffe werden einer 
ordnungsmäßen Verwer-
tung bzw. Entsorgung zu-
geführt. 

Eine Entsorgung der anfal-
lenden Abfallmengen er-
folgt über die vom Land-
kreis Emsland beauftrag-
ten Entsorger. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die weitere Flächenversie-
gelung führt zur Beein-
trächtigung des örtlichen 
Kleinklimas. 

Es erfolgt eine funktions-
gerechte Kompensation. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung er-
folgt der Einsatz moderner 
Technik. Freiflächen wer-
den gelockert und reakti-
viert. 

Die baulichen Anlagen 
entsprechen dem Stand 
der neusten Technik. 

 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
i. S. v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne 
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offenstehen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 

2.b.3.1 Grundwasser 

Da die natürlichen Wasserverhältnisse durch die Nutzung im Plangebiet weitgehend überformt 
sind, ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation als weniger erheblich einzustufen. 
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Dies beruht auch auf die zurückliegend bereits vorhandene großflächige Versiegelung (beste-
hende Bebauung ab der Heinrichstraße, ehemaliger Landhandel) im Geltungsbereich. Die 
Grundwasserverhältnisse sind hinsichtlich ihres Natürlichkeitsgrades als von allgemeiner Be-
deutung zu werten, da die Grundwassersituation durch anthropogene Nutzungen im Raum 
beeinträchtigt ist. Die zusätzliche Versiegelung der Bau- und Verkehrsflächen führt zu einer 
weiteren Verringerung der Grundwasserneubildung. 
 

2.b.3.2 Oberflächengewässer / anfallendes Oberflächenwasser 

Der südliche Teil des Geltungsbereiches parallel zur Speller Aa wird von einem Bereich zum 
Hochwasserschutz entsprechend der Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes (ÜSG) 
Nr. 113 „Flötte“ vom 9. Mai 1913 überlagert. Das vorläufig gesicherte Überschwemmungsge-
biet Nr. 849 beschränkt sich zwischen der Bernard-Krone-Straße und der Eisenbahntrasse auf 
den Gewässerlauf bzw. die Parzelle der Speller Aa, sodass das Plangebiet hiervon nicht be-
troffen ist. Das ÜSG Nr. 113 "Flötte" vom 9. Mai 1913 wird nach Durchführung eines Wasser-
rechtsverfahrens des Landkreises Emsland ersetzt durch das vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiet Nr. 849 "Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgra-
ben, Hopstener Aa, Flötte" (gem. NLWKN vom 8. Dezember 2021). Bis zum Abschluss des 
Wasserrechtsverfahrens bedürfen Bauvorhaben innerhalb des ÜSG Nr. 113 die Zustimmung 
der unteren Wasserbehörde des Landkreises Emsland. Hierauf wird gesondert hingewiesen. 
 
In der Eingriffsbilanzierung ist erkennbar, dass zukünftig bis zu 9.653,8 m² innerhalb des Gel-
tungsbereiches versiegelt werden können (im Bestand waren zurückliegend bereits bis zu 
8.829,0 m² versiegelt). Auf diesen Flächen fällt Regenwasser an, das bewirtschaftet werden 
muss. Das anfallende unbelastete Oberflächenwasser soll daher schadlos innerhalb des Gel-
tungsbereiches versickert werden. Hierzu sind die anstehenden Böden unter Berücksichtigung 
des örtlichen Grundwasserstands grundsätzlich geeignet. Die notwendigen Genehmigungen 
nach dem WHG sind vor Maßnahmenbeginn bei der zuständigen unteren Wasserbehörde ein-
zuholen. Dabei sind das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser“ sowie das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ anzuwenden und die Auflagen zur Versickerung 
im Zusammenhang mit dem Altstandort / der Altablagerung (M&O 2023b) zu berücksichtigen. 
Zur Bestimmung der genauen Lage und der Dimensionierung der Versickerungsanlagen sind 
im Vorfeld eines notwendigen wasserrechtlichen Erlaubnisantrages Bodenuntersuchungen 
notwendig. Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Gewässer zweiter Ordnung zuge-
führt werden, ist hierfür frühzeitig unter Beteiligung des zuständigen Unterhaltungs- und Land-
schaftspflegeverbandes gemäß § 8 WHG eine entsprechende Erlaubnis zu beantragen. Die 
Bestimmungen des Nds. Wassergesetzes (NWG) bzw. die Ausführungen des WHG in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung sind zu beachten. 
 

2.b.4 Klima / Luft  

Im Falle der Bebauung von Landschaftsräumen sind Umwelteinwirkungen aus ansteigender 
verkehrlicher Nutzung und allgemeiner Erwärmung aufgrund Überbauung und abnehmender 
Luftzirkulation zu erwarten. Vor dem Hintergrund der zukünftig möglichen gewerblichen Be-
bauung treten gegenüber dem bisherigen Zustand kleinklimatische Veränderungen ein. 
 
Tabelle 7: Auswirkungen auf Luft und Klima 

Luft und Klima 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Im Zusammenhang mit der 
ursprünglichen Bebauung 
ergeben sich keine erheb-
lichen Veränderungen. 

Durch die Nutzung der 
vorgesehenen Planung 
kommt es zur Änderung 
des Mikroklimas. 
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bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Im Zusammenhang mit der 
ursprünglichen Bebauung 
ergeben sich keine erheb-
lichen Ver-änderungen. 

Veränderung des Kleinkli-
mas durch Überbauung 
und Versiegelung, geringe 
Erhöhung der Temperatur 
im direkten Bereich der 
Bebauung. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belästigungen, 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima unre-
levant. Die einschlägigen 
Werte der TA Luft werden 
eingehalten. 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima unre-
levant. Die einschlägigen 
Werte der TA Luft werden 
eingehalten. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima unre-
levant. 

In Bezug auf die Schutz-
güter Luft und Klima unre-
levant. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen), 

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten.  

Die Unfall- und Sicher-
heitsvorschriften werden 
eingehalten. Ein erhöhtes 
Risiko besteht nicht. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

Die weitere Flächenversie-
gelung führt zur Beein-
trächtigung des örtlichen 
Kleinklimas. 

Es erfolgt eine funktions-
gerechte Kompensation. 
Die Freiflächen überneh-
men anteilig die klimarele-
vanten Funktionen. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe Bei der Bauausführung er-
folgt der Einsatz moderner 
Technik. Freiflächen wer-
den gelockert und reakti-
viert. 

Die Freiflächen überneh-
men anteilig die klimarele-
vanten Funktionen. 

 

2.b.5 Landschaft 

Es folgt eine Betrachtung des Schutzgutes Landschaft. Die folgende Tabelle stellt die relevan-
ten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kurz dar. 
 
Tabelle 8: Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Luft und Klima 

Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit 

Bauphase Betriebsphase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Durch die Bautätigkeit wird 
temporär in das Land-
schaftsbild eingegriffen. 
Die Gebäude und Neben-
anlagen verändern das 
Landschaftsbild. 

Die Freiflächen sorgen für 
eine anteilige landschafts-
gerechte Einbindung des 
Plangebiets in das örtliche 
Landschaftsbildgefüge. 
Die Gehölzstrukturen pa-
rallel zur Eisenbahntrasse 
schirmen das Grundstück 
nach Osten zur freien 
Landschaft hin ab. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Die bestehende Nutzung 
der Fläche wird verändert. 
Es kommt zu einer Verän-
derung des Landschafts-
bildes, angepasst an die 
angrenzende Bebauung. 

Die Freiflächen sorgen an-
teilig für eine landschafts-
gerechte Einbindung des 
Plangebiets in das örtliche 
Landschaftsbildgefüge. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belästigungen, 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 
Die einschlägigen Werte 
der TA Luft und TA-Lärm 
werden eingehalten. 

Die Freiflächen sorgen an-
teilig für eine landschafts-
gerechte Einbindung des 
Plangebiets in das örtliche 
Landschaftsbildgefüge. 
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dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-
tigung und Verwertung, 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen), 

In Bezug auf das Schutzgut 
Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutzgut 
Landschaft irrelevant. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

Eine Kumulierung ist nicht 
herauszustellen. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

In Bezug auf das Schutz-
gut Landschaft irrelevant. 

 

2.b.6 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes  

Das Wirkungsgefüge der Schutzgüter steht in enger Wechselwirkung untereinander. Stoffum-
wandlungsprozesse des Bodens beeinflussen die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, selbst lo-
kalklimatische Besonderheiten oder Veränderungen wirken sich auf das Schutzgut Wasser, 
beispielsweise die Rate der Grundwasserneubildung aus. Die Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Klima / Luft sind selbst in einem bereits 
vorbelasteten Raum ständig gegeben. 
 
Der durch Wohnbebauung bereits geprägte und zurückliegend durch einen Landhandel nebst 
zusätzlich versiegelten Flächen bereits stark anthropogen beeinflusste Standort kann als ar-
tenarm beschrieben werden. Dem entsprechend artenarm ist auch die Fauna. Boden, Wasser 
als auch die auftretenden Arten und Biotope sind im Bereich der bestehenden Bebauungen 
und Überprägungen bereits stark verändert worden. Versiegelungen bewirken eine Verminde-
rung der Grundwasserneubildung. 
 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegen-
seitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge 
unter den Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des 
Naturhaushalts, die so genannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also ein 
stark vernetztes komplexes Wirkungsgefüge. 
 
Auf die Wechselwirkungen wurde z.T. bereits bei der Beschreibung der einzelnen Schutzgüter 
eingegangen. Es bestehen direkte Beziehungen zwischen dem Boden, Oberflächenwasser, 
Pflanzen und Tieren sowie zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächenwasser. 
 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem Verlust der Funktionen 
dieser Böden, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht 
sich der Oberflächenwasserabfluss, während die Versickerung reduziert wird. Darüber hinaus 
führt grundsätzlich die Überbauung von Boden und die Beseitigung von Vegetation durch Ver-
siegelung zu einem Eingriff gem. § 14 BNatSchG. Aufgrund der derzeitigen und zurückliegen-
den Nutzungen des Gebietes sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als ge-
ring zu beurteilen. Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ 
verstärkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten. 
 
Ein möglicher Ausgleich der Wechselwirkungen wird durch das angewendete Bilanzierungs-
konzept (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) abgehandelt. So ist in der Regel zu 
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berücksichtigen, dass mit der Kompensation eines Schutzgutes bzw. mit ein und derselben 
Kompensationsmaßnahme auch ein Ausgleich für weitere Schutzgüter erreicht werden kann 
sowie umgekehrt eine Eingriffsmaßnahme meistens auch mehrere Schutzgüter beeinträchtigt. 
 
Multifunktionalität: Bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen ist generell darauf zu ach-
ten, dass diese multifunktional wirksam sind, dies bedeutet, dass eine Maßnahme nicht nur 
einem Schutzgut zugutekommt, sondern möglichst immer mehreren Schutzgütern gleichzeitig. 
Auch sollten die jeweiligen Maßnahmen nicht kleinteilig verstreut im Raum liegen, sondern 
vorzugsweise als eine große Komplexmaßnahme ausgearbeitet werden, um eine besonders 
hohe naturschutzfachliche Wirksamkeit auf kleiner Fläche zu erreichen. 
 
Tabelle 9: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern im Geltungsbereich 
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2.b.7 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Auf Grund des Abstandes von mehr als 7,5 km in östlicher Richtung zum nächstgelegene Na-
tura 2000 Gebiet (hier das FFH-Gebiet „Ems“) sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

2.b.8 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Innerhalb des Geltungsbereiches wird das Flurstück 367 in der Gemarkung Spelle, Flur 16, im 
Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als 
Altstandort und Altablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Der südwestliche Teil des Flur-
stücks 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) ist ergänzend als Altablagerung „Spelle, Bahnhof-
straße“ (Anlagen-Nr. 454 408 409) registriert. In diesem Zusammenhang sind Auflagen / Vor-
gaben zu berücksichtigen. Diese wurden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen 
(vgl. Kapitel 9, Hinweis Nr. 4). 
 
Die Entsorgung der für Wohn- und Mischgebiete typischen Abfälle/Wertstoffe (Hausmüll, Pa-
pier, Bioabfall etc.) erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der jeweils 
gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen 
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Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Evtl. anfallender Sonderabfall ist einer den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzuführen. 
 

2.b.9 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt 

Es konnten keine erheblichen Auswirkungen herausgestellt werden. Da aus bodenschutz-
rechtlicher Sicht eine Beeinträchtigung des Plangebietes über den Grundwasserpfad nicht mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird darauf hingewiesen, dass von 
einer Entnahme von Grundwasser zur Trink- oder Brauchwassernutzung aufgrund möglicher 
lokaler Grundwasserbeeinträchtigungen durch den ehemaligen Altstandort bzw. der ehemali-
gen Altablagerung (vgl. Kapitel 9, Hinweise Nr. 4 und 5) abgeraten wird. 
 

2.b.10 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Kumulierende Wirkungen mit benachbarten Plangebieten können nicht herausgestellt werden. 
Die bereits bebauten bzw. zurückliegend durch einen ehem. Landhandel bereits bebauten Flä-
chen werden im Sinne der Innenentwicklung am südlichen Rand des Ortskernes Spelle neu 
entwickelt und einer nachhaltigen Nutzung zugeführt. 
 

2.b.11 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es konnten erheblichen Auswirkungen herausgestellt werden. 
 

2.c Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgleich 

2.c.1 Tiere 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 
mindern (zum Schutz ggf. vorkommender Bodenbrüter, die im Rahmen der Bestandserfassun-
gen 2021 nicht erfasst wurden). Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 
 

• Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung für 
Stellflächen, Wegeneu- und -ausbau auf Freiflächen sowie an Wegerändern und pa-
rallel zur Speller Aa) erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden 
Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gele-
gen der bodenbrütenden Vogelarten. 
 
Dies gilt nicht, wenn während der Brutzeit die Möglichkeit besteht, vor Baubeginn die 
Bauflächen auf Brutvorkommen hin zu überprüfen und dabei keine Brutvorkommen 
ermittelt werden. Dann kann mit Baumaßnahmen begonnen werden. Nach der Her-
richtung der Bauflächen bis zum eigentlichen Baubeginn muss sichergestellt werden, 
dass keine Besiedlung der Flächen stattfinden kann. Dies ist durch eine ökologische 
Baubegleitung zu gewährleisten. 

 

2.c.2 Pflanzen, Biotoptypen 

Aus der Eingriffsbilanzierung zum Bebauungsplan Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Spel-
ler Aa“ geht ein Kompensationsdefizit von 4.189,4 WE hervor. Diese Werteinheiten werden 
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auf einer Teilfläche des Grundstückes in der Gemarkung Spelle, Flur 6, Flurstück 21 (das Flur-
stück ist insgesamt 20.508 m² groß) erbracht. Der Privateigentümer hat hiervon eine Teilfläche 
von rd. 3.800 m² des Grundstückes parallel zur Speller Straße südlich der Ortslage Varenrode 
der Gemeinde Spelle zur Verfügung gestellt, um dort ein Extensivgünland und eine Streuobst-
wiese anlegen zu können. Die Lage ist in der nachfolgenden Abbildung einskizziert. Ein ent-
sprechender Nutzungsvertrag wurde am 19./26.05.2021 abgeschlossen. Zudem wurde zu-
gunsten der Gemeinde Spelle eine Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen. Die Nutzung 
für Kompensationszwecke ist damit dauerhaft gesichert. In Abstimmung mit dem Landkreis 
Emsland erfolgte eine Aufwertung um 1,5 WE/m² (Bestand 1,0 WE/m², Ziel 2,5 WE/m²), so-
dass insgesamt 5.700 WE verfügbar sind. Für spätere Bauvorhaben stehen somit auf der Flä-
che zukünftig noch 1.409,2 WE auf dieser Fläche zur Verfügung. 
 

Abbildung 12: Lage und Zuschnitt der Kompensationsfläche 

 

2.c.3 Fläche und Boden 

Generell gilt vor dem Hintergrund des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes die Versiege-
lung und somit den Flächenverbrauch auf ein absolut notwendiges Maß zu beschränken. Des 
Weiteren sind versiegelte Bereiche im möglichen Umfang zu entsiegeln, zu lockern und eine 
Wiedernutzbarkeit herzustellen. Dem kann auf Grund des hohen Versiegelungsanteils von 
85 % innerhalb der Mischgebiete (MI) nur bedingt gefolgt werden. 
 
Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse soll mit der zur 
Eingriffsregelung (Pflanzen, Biotoptypen) beschriebenen Maßnahme reagiert werden. 
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu den Maßnahmen 
der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträchtigungen. Vorhandener Oberboden 
sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn abgetragen und einer ordnungsgemäßen Ver-
wertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv 
Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvor-
haben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Ver-
wertung von Bodenmaterial). 
 

Lage der Kom-
pensationsfläche 

Varenrode 
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Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B. 
umliegende Flächen) zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und 
Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen) geschützt wer-
den. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung 
von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und ent-
sprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19731). Außer-
dem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Ei-
genschaften vermieden werden. 
 
Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse soll mit den zur 
Eingriffsregelung beschriebenen Maßnahmen reagiert werden. Zusätzlich gilt: 
 

• Begrenzung des Baufeldes auf das nötige Maß, Sicherung der Bereiche außerhalb des 
Eingriffs vor Befahrung. 

• Sorgfältige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen, etc. nach Be-
endigung der Bauphase. 

• Durch eine sorgfältige Auswahl und Zulassung der Baustoffe, insbesondere keine boden-
gefährdenden Stoffe, wird der Eingriff minimiert. Hierdurch lassen sich Schadstoffeinträge 
in den Boden verhindern. 

• Durch das Ablagern des Mutterbodens kommt es zu nachhaltigen Veränderungen der 
Standortverhältnisse. Zur Minimierung wird der Boden kurzzeitig gelagert und weitgehend 
wieder eingebaut bzw. abtransportiert. 

 
Innerhalb des Geltungsbereiches wird das Flurstück 367 in der Gemarkung Spelle, Flur 16, im 
Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als 
Altstandort und Altablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Der südwestliche Teil des Flur-
stücks 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) ist ergänzend als Altablagerung „Spelle, Bahnhof-
straße“ (Anlagen-Nr. 454 408 409) registriert. In diesem Zusammenhang sind die nachfolgen-
den Auflagen / Vorgaben zu berücksichtigen: 
 

• Eine Versickerung im Bereich der Altablagerung Nr. 454 048 409 ist auszuschließen, so 
lange sich hier noch schadstoffbelastete Böden bzw. Auffüllungen befinden. Im Falle einer 
geplanten Versickerung auf dem Flurstück 367 außerhalb der Altablagerung ist die be-
troffenen Versickerungsfläche zuvor durch einen Sachverständigen hinsichtlich möglicher 
Schadstoffanreicherungen zu prüfen. 

• Eine Bodenentnahme im Bereich der Altlablagerung Nr. 454 048 409 ist durch einen 
Sachverständigen zu begleiten. Die auszukoffernden Materialien sind vor einer Abfuhr auf 
dem Grundstück zu untersuchen und abfallrechtlich zu deklarieren. Eine Zwischenlage-
rung des Materials sollte nur im Bereich der Altablagerung selbst erfolgen. Bei einer Zwi-
schenlagerung auf angrenzenden Flächen ist durch geeignete Maßnahmen in Abstim-
mung mit dem Sachverständigen ausschließen, dass Schadstoffe in den Boden der La-
gerfläche eingetragen werden. 

• Auf dem Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) anfallender Bodenaushub ist vor der 
Abfuhr auf dem Grundstück zu prüfen und abfallrechtlich zu deklarieren. Im Falle von Auf-
füllungen oder hinsichtlich von Schadstoffanreicherungen auffälligen Bodenmaterialien 
sind hierzu Laboranalysen notwendig. Bei den anstehenden, unauffälligen Bodenmateri-
alien („gewachsener“ Unterboden) reicht ggf. eine Inaugenscheinnahme durch den Sach-
verständigen. 

• Am Ende aller Rückbau- und Baumaßnahmen ist das Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, 
Flur 16) abschließend durch einen Sachverständigen hinsichtlich von Gefährdungen im 
Rahmen der künftigen Nutzung abzunehmen. Unversiegelt vorliegende Bodenmateria-
lien, die von dem betrachteten Grundstück stammen, sollten hierbei hinsichtlich des Wir-
kungspfades Boden-Mensch geprüft werden. 

• Da aus bodenschutzrechtlicher Sicht eine Beeinträchtigung des Plangebietes über den 
Grundwasserpfad nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird 
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darauf hingewiesen, dass von einer Entnahme von Grundwasser zur Trink- oder Brauch-
wassernutzung aufgrund möglicher lokaler Grundwasserbeeinträchtigungen durch den 
ehemaligen Altstandort bzw. der ehemaligen Altablagerung abgeraten wird. 

 

2.c.4 Wasser 

2.c.4.1 Grundwasser 

Entsprechend der Festsetzung im Bebauungsplan wird mit einer Versiegelung von 60 % für 
das Allgemeine Wohngebiet (WA) und mit 85 % für die Mischgebiete (MI) gerechnet. Somit 
bleiben mind. 15 % der Bauflächen unversiegelt und leisten weiterhin einen Beitrag zur Grund-
wasserneubildung. 
 
Wegen des engen Sachzusammenhanges wird auf die folgenden Ausführungen zum Oberflä-
chenwasser verwiesen. 
 

2.c.4.2 Oberflächengewässer / anfallendes Oberflächenwasser 

Aufgrund der Vorbelastung als Altstandort / Altablagerung sind die nachfolgenden Aussagen 
zu berücksichtigen (Stellungnahme Errichtung von Versickerungsanlagen für die Nieder-
schlagsentwässerung, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 13.10.2023 (b)): 
 
„Die Gebäude und Flächenversiegelungen im Bereich des Altstandortes ‚Landhandel Wilh. 
Burs‘ (Anlagen-Nr. 454.049.5.901.0008) sind zurückgebaut worden. Hier waren v.a. aufgrund 
der vermutlich in der Vergangenheit vorliegenden Lagerung von Diesel / Heizöl Belastungen 
des Bodens nicht auszuschließen. Der Boden im Bereich der in Anlage 1 dargestellten Flä-
che 1 wurde daher durch den Unterzeichner nach dem Gebäuderückbau abgenommen. Hier-
bei wurden keine Hinweise auf Schadstoffanreicherungen vorgefunden. Auf dieser Fläche ist 
daher die Errichtung einer Versickerungsanlage prinzipiell möglich. Der Standort der geplan-
ten Anlage sollte jedoch auf der sicheren Seite liegend durch einen Sachverständigen abge-
nommen und auf pot. schadstoffbelastete Boden geprüft werden. Dies kann im Rahmen der 
Bodenaushubarbeiten erfolgen. 
 
Die Fläche 2 umfasst u.a. die Altablagerung ‚Spelle, Bahnhofstraße‘ (Standort-Nr. 
454.408.409) umfasst (s. Anlage 1). Hier liegen noch schadstoffbelastete Ablagerungen vor 
(u.a. teerhaltiger Straßenaufbruch) vor. Die östlich daran anschließenden Bereiche der Fla-
che 2 wurden bisher nur stichprobenhaft geprüft. Hier ist nicht sicher auszuschließen, dass 
stellenweise noch kleinflächig schadstoffbelastete Materialien vorliegen. Auf der Fläche 2 ist 
die Errichtung von Versickerungsanlagen daher zunächst auszuschließen. Nach Rücksprache 
mit den zuständigen Behörden kann ggf. die Errichtung von Versickerungsanlagen in Teilbe-
reichen zugelassen werden, wenn hier durch eine ergänzende Altlastenerkundung nachge-
wiesen wird, dass keine schadstoffhaltigen Ablagerungen vorliegen, von denen eine pot. 
Grundwassergefahrdung ausgeht. Zudem ist der Betrieb einer Versickerungsanlage auf der 
Fläche voraussichtlich möglich, wenn die Flache saniert wird und anschließend nachgewiesen 
wird, dass von den verbliebenen Bodenmaterialien keine Grundwassergefahrdung ausgeht.“ 
(M&O 2023b) 
 

2.c.5 Erfordernisse des Klimaschutzes 

In der Gesamtbetrachtung der Belange wird dem Belang dem der Schaffung von Wohnraum 
und Arbeitsplätzen ein Vorrang gegenüber den Zielen des Klimaschutzes eingeräumt. Es wird 
jedoch auch darauf verwiesen, dass im Zuge der Innenentwicklung eine bereits zurückliegend 
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durch einen Landhandel bereits bebaute Fläche überplant wird. Der die Wohnbebauung süd-
lich der Heinrichstraße wurde ergänzend in den Geltungsbereich mit einbezogen. 
 
Die entstehenden Grün- / Freiflächen im Plangebiet können Teilfunktionsverluste durch posi-
tive kleinklimatische Wirkungen (u. a. Flächen relativer Luftruhe, ausgeglichenerer Tagesgang 
der Lufttemperatur) kompensieren. Durch die Begrenzung der bebaubaren Flächen wird si-
chergestellt, dass Flächen zur Wahrung der klimatischen und ökologischen Funktionen erhal-
ten bleibt. 
 
Bei der Neuerrichtung von Gebäuden gelten zudem die zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen 
gesetzlichen Anforderungen, insbesondere die anlagenbezogenen Anforderungen aus dem 
Energiefachrecht (GEG, EEG, EnEG und EnEV). Hierdurch ist hinreichend gesichert, dass bei 
Errichtung von Neubauten nachhaltige und zukunftsfähige ökologische Standards berücksich-
tigt werden, die auch den Erfordernissen des Klimaschutzes entgegenkommen. 
 

2.c.6 Landschaft 

Im Zusammenhang mit der Innenentwicklung (Rückbau des ehemaligen Landhandels, bereits 
erfolgt) und der am östlichen Rand zur Bahntrasse verlaufenden Heckenstruktur nicht notwen-
dig. Es sind jedoch Pflanzmaßnahmen z.B. in Form von Baumpflanzungen oder der Anlage 
von Grünstrukturen im Bereich der Baugrundstücke im Bebauungsplan zur Einbindung in die 
örtlichen Grünstrukturen vorgeschrieben (vgl. Kapitel 7, § 10). 
 

2.c.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen. Inwieweit archäologi-
sche Fundstücke/Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann im Voraus jedoch nicht ge-
klärt werden. Im Weiteren wird auf die gesetzlichen Vorschriften zum Umgang mit etwaigen 
Bodenfunden verwiesen: 
 

• Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde 
gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Ge-
meinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen 
(§ 14 Abs. 1 NDSchG). 

• Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-
malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 
NDSchG). 

 

2.d Anderweitige Planungsmöglichkeiten; Gründe für die getroffene Wahl 

Der Geltungsbereich ist im nördlichen Teilbereich parallel zur Heinrichstraße bereits durch 
eine wohnbauliche Nutzung mit umgebenden Hausgartenbereichen gekennzeichnet. Unter 
Beachtung der Auflagen zum Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ und der Altablagerung 
„Spelle, Bahnhofstraße“ wurde der ehemalige Landhandel zurückliegend bereits ordnungsge-
mäß zurückgebaut, die Oberflächenbefestigungen entfernt sowie die Grünstrukturen entnom-
men. Somit kann diese Fläche zur Nachverdichtung der Ortslage am südlichen Rand des Orts-
kernes in verkehrsgünstiger Lage weiterentwickelt werden. 
 
Allgemeines Planungsziel der Gemeinde Spelle ist es, entsprechend der örtlichen Nachfrage 
und des Bedarfs Bauflächen auch für den Bau von Mehrparteienhäusern (Eigentumswohnun-
gen, Mietwohnungen) sowie des zugehörigen Angebots an Versorgungseinrichtungen und 
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Dienstleistungen zu schaffen. Durch die Reaktivierung dieser innerörtlichen Freifläche wird 
dieser Belang am südlichen Rand des Ortskernes sinnvoll entwickelt. 
 
Wie bereits in der Begründung erläutert, weist das RROP 2010 des Landkreis Emsland der 
Gemeinde Spelle die zentralörtliche Funktion eines Grundzentrums mit mittelzentralen Aufga-
ben mit den Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten 
zu. Diesem Belang soll in Form dieser Innenentwicklung durch die Inanspruchnahme einer 
innerörtlichen Konversionsfläche (ehem. Landhandel) nachgekommen werden. 
 
Mit der nunmehr beplanten Fläche erfolgt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung der vor-
handenen und baulich geprägten Gebiete am südlichen Rand des Ortskernes von Spelle. Sie 
bewirkt eine nachhaltige Abrundung der vorhandenen Bebauung (Lückenbebauung) unter Be-
rücksichtigung einer ortsverträglichen Nachverdichtung. Ziel der Planung ist neben der Aus-
weisung von zusätzlichen Bauflächen die Arrondierung und Verdichtung der Bebauung im 
Ortskern Spelles sowie die Verhinderung einer Zersiedelung in den Außenbereich. Anderwei-
tige Planungsmöglichkeiten wurden aufgrund der vorangestellten Aussagen nicht in Betracht 
gezogen. 
 

2.e Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund 
der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Natura 2000-
Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, Kultur- und sonstige Sachgü-
ter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j) 

Eine Anfälligkeit der nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 
Katastrophen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bzw. Nr. 2e der Anlage 1 zum BauGB ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
 
Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge von 
Unfällen oder Katastrophen sind, die von dem vorliegenden Bauleitplan ausgehen können 
bzw. denen der Bauleitplan ausgesetzt ist. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches wird das Flurstück 367 in der Gemarkung Spelle, Flur 16, im 
Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als 
Altstandort und Altablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Der südwestliche Teil des Flur-
stücks 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) ist ergänzend als Altablagerung „Spelle, Bahnhof-
straße“ (Anlagen-Nr. 454 408 409) registriert. Die Auflagen und Hinweise der Gutachten sowie 
der hieraus für diesen Bebauungsplan entwickelten Hinweise sind zu beachten. 
 
Der südliche Streifen des Geltungsbereiches parallel zur Speller Aa wird von einem Bereich 
zum Hochwasserschutz entsprechend der Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes 
(ÜSG) Nr. 113 „Flötte“ vom 9. Mai 1913 überlagert. Das vorläufig gesicherte Überschwem-
mungsgebiet Nr. 849 beschränkt sich zwischen der Bernard-Krone-Straße und der Eisen-
bahntrasse auf den Gewässerlauf bzw. die Parzelle der Speller Aa, sodass das Plangebiet 
hiervon nicht betroffen ist. Das ÜSG Nr. 113 "Flötte" vom 9. Mai 1913 wird nach Durchführung 
eines Wasserrechtsverfahrens des Landkreises Emsland ersetzt durch das vorläufig gesi-
cherte Überschwemmungsgebiet Nr. 849 "Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrhei-
ner Bruchgraben, Hopstener Aa, Flötte" (gem. NLWKN vom 8. Dezember 2021). Bis zum Ab-
schluss des Wasserrechtsverfahrens bedürfen Bauvorhaben innerhalb des ÜSG Nr. 113 die 
Zustimmung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Emsland. Hierauf wird gesondert 
hingewiesen. 
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte sind erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Na-
tura-2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
durch schwere Unfälle oder Katastrophen nicht zu erwarten. 
 
 

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ANLAGE 1 ZIFF. 3 ZUM BAUGB) 

3.a Beschreibung von technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung (Ziff. 3a) Anlage 1 BauGB) 

Umweltbericht / Eingriffsregelung 
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde dieser Umweltbe-
richt einschließlich Eingriffsregelung erstellt, der fachlich auf den Landschaftsrahmenplan und 
eine flächendeckende Biotoptypenkartierung zurückgreift und sich in der Bilanzierung auf die 
„Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ des Niedersächsischen 
Städtetages (Stand 2013) beruft. Alle weiteren Punkte wurden verbal- argumentativ unter Be-
rücksichtigung vorhandener Daten und Vergleichswerte abgearbeitet. Für die Biotoptypenkar-
tierung wurde der „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (Stand März 2021 
(NLWKN 2021)) verwendet. Zusätzlich wurden ältere Luftbilder im Zusammenhang mit dem 
ursprünglichen Bestand im Bereich des ehem. Landhandels ausgewertet 
 
Altstandort / Altablagerung 
Im Zusammenhang mit dem Altstandort und der Altablagerung wurden die zugehörigen Gut-
achten berücksichtigt. 

• Orientierende Untersuchung, Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ Altablagerung, Spelle, 
Bahnhofstraße", Projekt 1705-2015, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 26.02.2016 

• Konzept Umgang mit pot. schadstoffbelastetem Boden im Zuge einer Neubaumaßnahme, 
Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ Altablagerung, Spelle, Bahnhofstraße", Projekt 5858-
2022, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 17.10.2022 

• Bericht, Abnahme Boden, Projekt: 5858-2022, Rückbaumaßnahme Altstandort ‚Landhan-
del Wilh. Burs’, Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 18.07.2023 (a) 

• Stellungnahme Errichtung von Versickerungsanlagen für die Niederschlagsentwässerung, 
Büro für Geowissenschaften M&O GbR, 13.10.2023 (b) 

 
Schwierigkeiten bei der Erhebung 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Gleichwohl be-
ruhen viele weitergehende Angaben, wie z.B. die Beeinträchtigung lokalklimatischer Verhält-
nisse durch die Bebauung, auf grundsätzlichen oder allgemeinen Annahmen. So können ein-
zelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute nicht eindeutig be-
schrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch nicht entwickelt wurden. 
 
Weiterhin besteht die Schwierigkeit ein komplexes Wirkungsgefüge in kompakter Form darzu-
stellen. Bis zum Abschluss des Verfahrens können sich durch eingehende Stellungnahmen 
neue Fragestellungen ergeben, die entsprechend ihrer Wertigkeit in diesen Umweltbericht ein-
gearbeitet werden. 
 

3.b Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen 

Gemäß § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB umfasst der Um-
weltbericht die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Überwachung wird als Monito-



Gemeinde Spelle Bebauungsplan Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ 
 Begründung mit Umweltbericht 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 62 

ring bezeichnet. Für das Monitoring sind die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festle-
gungen bzgl. der Überwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Ge-
meinden freigestellt sind. Zu solchen Überwachungsmaßnahmen können z.B. gehören: Ar-
ten(schutz)kontrollen, Dauerbeobachtung von Flächen, Gewässergütemessungen oder Er-
folgs-/ Nachkontrollen von Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings 
liegt lt. Gesetz aber nicht in der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorherge-
sehenen nachteiligen Auswirkungen. 
 
Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-
hörden nach § 4 Abs. 3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behörden 
verpflichtet, die Gemeinden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Um-
weltauswirkungen zu informieren. 
 
Die Entwicklung der Ersatzmaßnahme wird durch die Gemeinde nach der Fertigstellung sowie 
im dritten Jahr nach der Fertigstellung der Maßnahme überprüft. Ggf. werden in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde ergänzende Maßnahmen festgesetzt. 
 
Umweltauswirkungen werden vor allem während der Bauzeit erzeugt. Würden die im Bebau-
ungsplan festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht oder nur unzu-
reichend durchgeführt werden, wäre der Bebauungsplan mit negativen Umweltwirkungen ver-
bunden. Um dies zu vermeiden, soll die Durchführung der Maßnahmen durch eine ökologische 
Baubegleitung überwacht werden. Die Ausführung festgelegter Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen wird erstmalig ein Jahr nach der Anlage der Erschließung, der Infrastruktur 
und der Gebäudeflächen und erneut nach 3 Jahren durch eine Ortsbesichtigung überprüft. 
Hierbei kann auch überprüft werden, ob nach Realisierung des Vorhabens unvorhergesehene 
nachteilige Umweltauswirkungen aufgetreten sind. 
 

3.c Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Am südlichen Rand des Ortskernes der Gemeinde Spelle wird die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ erforderlich. Die nördlich und west-
lich gelegene (Wohn)Bebauung soll im Bereich eines ehemaligen Landhandels zur Nutzung 
der Innenentwicklungspotenziale erweitert und stärker verdichtet werden. Der Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von ca. 1,21 ha. Ergänzend wird die bereits bestehende Bebauung 
südlich der Heinrichstraße planungsrechtlich gesichert. Die räumliche Eingrenzung des Gel-
tungsbereiches erfolgt nördlich durch die Heinrichstraße und westlich durch die Bernard-
Krone-Straße, von der ein Teilbereich in Größe von ca. 160 m² dem Geltungsbereich zuge-
schlagen wird. Die östliche Grenze bildet die Bahntrasse Spelle-Rheine. Die südliche Abgren-
zung wird durch die Speller Aa markiert. Damit sorgt die vorliegende Planung für einen Lü-
ckenschluss bzw. einer Arrondierung innerhalb der siedlungsstrukturellen Entwicklungsflä-
chen im Ortsteil Spelle (Innenentwicklung). 
 
Mit dieser Bauleitplanung soll der Bereich planungsrechtlich zur Sicherung und Erweiterung 
der vorhandenen Strukturen als Allgemeines Wohngebiet (WA, nördlich angrenzend zur Hein-
richstraße)) nebst Mischgebieten (MI1 + 2, westlicher und südlicher Teilbereich) abgesichert 
werden. 
 
Folgende Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, sind im Zusammenhang mit 
dieser Bauleitplanung zu untersuchen: 
 

• der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung, 

• damit verbunden ein erhöhter Oberflächenabfluss und  

• eine verringerte Grundwasserneubildungsrate sowie  

• die Veränderung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
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Daneben wurden Fragestellungen zu den im Geltungsbereich vorhandenen Altstandort / Alt-
ablagerungen sowie zum Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiet berücksichtigt. 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft (einschließlich Bodenversiegelung und Veränderung der 
Lebensräume von Tieren und Pflanzen) werden innerhalb dieses Umweltberichtes, unter Be-
rücksichtigung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben ermittelt und bewertet. Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich werden im Umweltbericht dokumentiert. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die 
Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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Hinweise auf Internet-Adressen 

Server des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) / NIBIS-Kartenserver 

http://nibis.lbeg.de 

Server des Landesamtes für Geobasisinformation und Landvermessung Niedersachsen 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/  

Server des Bundesumweltministeriums 

http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de 

http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik /doc/5698.php 

http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/laerm/index.htm 

 

http://nibis.lbeg.de/
http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/laerm/index.htm
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TEIL III: ABSCHLIEßENDE ABWÄGUNG UND VERFAHREN 
 

1 ABWÄGUNG ZU DEN EINZELNEN STELLUNGNAHMEN 
Siehe Anlage. 
 
 

2 ABWÄGUNGSERGEBNIS 
Gem. § 1 Abs. 7 BauGB sind die privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen. Gem. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB sind auch der sparsame Um-
gang mit Grund und Boden sowie die Eingriffsregelung (Ausgleich und Ersatz) in die Abwä-
gung einzubeziehen. Das Gleiche gilt gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB für das Ergebnis der 
Umweltprüfung. Die Abwägungsvorgänge sind bereits ausführlich in den Teilen I und II sowie 
oben unter Teil III Ziff. 1 dieser Begründung dargelegt. Als Abwägungsergebnis ist der Plan 
unter Berücksichtigung der Abwägungsvorschläge auch in Bezug auf den Umweltbericht zu 
beschließen. 
 
 

3 VERFAHREN 
Die Begründung und der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 107 "Zwischen Heinrich-
straße und Speller Aa", wurde ausgearbeitet von der: 
 
regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH, Grulandstraße 2, 49832 Freren 
 
Freren, den __.__.____ ..................................…........ 
 (regionalplan & uvp) 

im Einvernehmen mit der Gemeinde Spelle. 
 
Spelle, den __.__.____ ..................................…........ 
 Gemeindedirektor 

 

 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 
Entwurf dieses Bebauungsplanes nebst Begründung mit Umweltbericht zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Spelle, den __.__.____ ..................................…........ 
 Gemeindedirektor 

 

 
Der Entwurf dieses Bebauungsplanes nebst Begründung mit Umweltbericht hat gem. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis zum __.__.____ öffentlich ausgelegen. 
 
Spelle, den __.__.____ ..................................…........ 
 Gemeindedirektor 

 

 
Der Rat der Gemeinde Spelle hat diesen Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken und 
Anregungen gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB am __.__.____ als Satzung (§ 10 Abs. 1 
BauGB) sowie die Begründung mit Umweltbericht beschlossen. 
 
Spelle, den __.__.____ ..................................…........ 
 Gemeindedirektor 
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Abwägung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Unterrichtung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB (Auslegung vom 26.06.2023 bis einschließlich 10.07.2023) sind 
keine Anregungen und Bedenken vorgebracht worden. Mit Schreiben vom 16.06.2023 hat die Gemeinde Spelle die Behörden und die sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB von der Planung unterrichtet und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht: 

lfd. Nr. Behörde / sonstiger Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom 

3 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Lingen 27.06.2023 

4 Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems – Geschäftsstelle Meppen 28.06.2023 

5 Polizeiinspektion Emsland I Grafschaft Bentheim - Prävention 21.06.2023 

7 Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 03.07.2023 

8 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 10.07.2023 

10 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Außenstelle Lingen 22.06.2023 

11 Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Ankum 17.06.2023 

12 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Forstamt Weser Ems 22.06.2023 

19 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 16.06.2023 

20 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Westdeutsche Kanäle 05.07.2023 

24 Wasserverband Lingener Land (WVLL) 20.06.2023 

26 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (S01258818) 17.07.2023 

28 Amprion GmbH 22.06.2023 

 
 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Anregungen vorgebracht: 

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB Abwägung 

1. Landkreis Emsland: Schreiben vom 19.07.2023 

Zum Entwurf der o.g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentlicher 
Belange wie folgt Stellung: 
 
Raumordnung 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen nicht integrierten Standort 
außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Gemeinde Spelle. 
Insofern besteht bei solch verkehrlich gut angebundenen Standorten die 
Gefahr, dass sich dort Einzelhandel ansiedelt, der sich - insbesondere 
wegen der möglichen Agglomerationswirkung mit dem gegenüberliegen-
den Aldi-Verbrauchermarkt - nicht nur negativ auf die Entwicklung zentra-
ler Versorgungsbereiche innerhalb des Grundzentrums Spelle, sondern 

Die Stellungnahme des Landkreises Emsland wird zur Kenntnis genom-
men und wie folgt beachtet. 
 
Zu Raumordnung 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB Abwägung 

auch auf umliegende Ortszentren negativ auswirken kann. 
 
Der vorliegende Planentwurf enthält jedoch keine textlichen Festsetzun-
gen zum Einzelhandel. Somit sind dort Einzelhandelsbetriebe unterhalb 
der Großflächigkeit grundsätzlich möglich. 
 
Laut Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2022 (LROP) gel-
ten als Einzelhandelsgroßprojekte mehrere, ggf. jeweils für sich nicht 
großflächige Einzelhandelsbetriebe, die räumlich konzentriert sind oder 
angesiedelt werden sollen (Agglomeration gem. LROP Abschnitt 2.3, Zif-
fer 02, Satz 3). 
 
Um einer raumordnerisch unzulässigen Entwicklung entgegenzuwirken, 
sind zum Schutze umliegender Ortszentren (Zentrale Versorgungsberei-
che) im Plangebiet zumindest Einzelhandelsbetriebe mit innenstadt- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie Einzelhandelsagglomerati-
onen (LROP Abschnitt 2.3, Ziffer 02, Satz 3) verbindlich über die Textli-
chen Festsetzungen auszuschließen. 
 
In diesem Zusammenhang erscheint innerhalb des Mischgebiets eine 
Festsetzung über den generellen Ausschluss der Einzelhandelsnutzung 
auf Grundlage von § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sinnvoll 
und praktikabel. Ggf. können u.a. der nicht großflächige Einzelhandel mit 
Produkten aus eigener Herstellung (Handwerkerprivileg/Werksverkauf, 
begrenzte Verkaufsflächen überwiegend für die im Mischgebiet Tätigen 
sowie der KFZ-Handel) - differenziert und unter Berücksichtigung des Ein-
zelhandelskonzepts der Samtgemeinde Spelle zulässig bleiben. 
 
 
 
 
Städtebau 
In der Planzeichenerklärung fehlt die Abgrenzung unterschiedlicher Nut-
zungen, z.B. von Baugebieten, oder die Abgrenzung des Maßes der Nut-
zung innerhalb eines Baugebietes (Nr. 15.14 der Anlage zur Planzeichen-
verordnung- PlanzV) und sollte aufgenommen werden. 
 
In Anlehnung an die Stellungnahme der Raumordnung wird auch aus 
städtebaulichen Gründen - u.a. zum Schutz des Ortszentrums/zentralen 
Versorgungsbereiches- empfohlen, im gesamten Plangebiet Einzelhan-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Ausschluss von Einzelhandel im geplanten Mischgebiet ist nicht an-
gemessen und soll daher nicht erfolgen. Gemäß § 6 BauNVO sind gerade 
in Mischgebieten gemäß Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich zuläs-
sig. Großflächige Einzelhandelsbetriebe zählen nicht hierzu. Aber auch 
bei Einzelhandelsbetrieben unterhalb der Großflächigkeit ist nicht automa-
tisch davon auszugehen, dass durch eine Agglomeration negative Aus-
wirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich ausgehen. Dies ist im 
Rahmen der späteren Prüfung zur Genehmigung eines konkreten Ansied-
lungsvorhabens zu klären. Aus der Sicht der Gemeinde entspricht die 
aktuell vorgesehene Planung für den Geltungsbereich dem Einzelhan-
delskonzept der Samtgemeinde Spelle. 
 
Zu Städtebau 
Das Planzeichen Nr. 15.14 der Anlage zur Planzeichenverordnung  
(PlanzV) wird in der Planzeichenerklärung ergänzt. 
 
 
 
Auf die Ausführungen zur Raumordnung wird verwiesen. 
 
 



GEMEINDE SPELLE Bebauungsplan Nr. 107 „Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa“ 

01.09.2023 Seite 3 von 14 

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB Abwägung 

delsbetriebe mit innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
auszuschließen. 
 
Klimaschutz 
Der Landkreis Emsland gewährt den kreisangehörigen Kommunen einen 
Kreiszuschuss 
 

• zur Erstellung von Machbarkeitsstudien für Energiekonzepte zur 
Wärmeversorgung von Bestandsquartieren und Neubaugebieten, 
insbesondere Wohnen und Gewerbe sowie 

• zu einer Initialberatung "Energetische Quartiersentwicklung". 
 
Informationen hierzu sind zu finden unter folgendem Link: 
https://www.klimaschutz-
emsland.de/klimaschutz_in_kommunaler_verantwortung/klimaschutz_im 
landkreis_emsland/klimaschutz_im_landkreis_emsland.html 
unter dem Punkt „Kreiseigene Förderung für Planung zur Wärmenutzung“. 
Für Fragen steht Herr Pengemann unter der Telefonnummer 05931 44-
1325 zur Verfügung. 
 
Hochwasserschutz / Überschwemmungsgebiet 
Das Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Flötte (Nr. 113, Verordnung v. 
09.05.1913) ist neben der vorläufigen Sicherung der Überschwemmungs-
gebiete der Gewässer Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrhei-
ner Bruchgraben, Hopstener Aa und Flötte im Landkreis Emsland (Bek. d. 
NLWKN v. 08.12.2021 )" grundsätzlich weiterhin rechtskräftig. Eine Auf-
hebung (Löschung) der ÜSG-Verordnung von 1913 ist im Rahmen des 
noch nicht begonnenen (Neu-)Festsetzungsverfahrens des Über-
schwemmungsgebietes vorgesehen. 
 
Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet gem. § 76 Abs. 3 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) ist im Bebauungsplan (Begründung zum B-Plan 
S. 14) übernommen worden. Eine entsprechende Übernahme/Darstellung 
des Überschwemmungsgebietes von 1913 ist in den Planunterlagen ent-
halten. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
liegt bereichsweise innerhalb des gesetzlich festgesetzten aber außerhalb 
des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes. Ein Verbot gem. 
§ 78 Abs. 1 WHG liegt hier vor, solange das festgesetzte Überschwem-

 
 
 
Zu Klimaschutz 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis und bei Bedarf in Anspruch ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Hochwasserschutz / Überschwemmungsgebiet 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
liegt bereichsweise innerhalb des derzeit noch gesetzlich festgesetzten 
aber außerhalb des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes. 
Beide Abgrenzungen werden daher nachrichtlich in den Planteil über-
nommen. An der bisher festgesetzten Baugrenze wird jedoch festgehal-
ten. Ergänzend wird ein Hinweis in die Begründung aufgenommen, dass 
zeitnah ein Wasserrechtsverfahrens eingeleitet wird, damit das bisher 
vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet endgültig festgesetzt wird. 
In diesem Zuge wird das festgesetzte Überschwemmungsgebiet aus dem 
Jahr 1913 aufgehoben. 
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mungsgebiet aus dem Jahr 1913 nicht aufgehoben wurde. 
 
 
Abfall und Bodenschutz 
Die in Punkt 4.10 Altlasten Bodenschutz in der Kurzerläuterung dargestell-
ten Sachverhalte bedürfen einer Berichtigung/Ergänzung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Grundstück Gemarkung Spelle, 
Flur 16, Flurstück 367 als Altstandort und Altablagerung registriert ist. 
Diese Fläche wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter 
der Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 mit der Bezeichnung „Landhandel 
Wilh. Burs“ geführt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der südwestli-
che Teil des Flurstücks 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) im Altlastenver-
zeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 408 409 als 
Altablagerung „Spelle, Bahnhofstraße“ registriert ist. 
 
Zum Planungsgebiet liegen der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde 
(UAB/UBB) mit Bezug auf die im Altlastenverzeichnis registrierten Stand-
orte „Landhandel Wilhelm Burs“ Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 und 
„Spelle, Bahnhofstraße'' Anlagen-Nr. 454 408 409 u.a. folgende Unterla-
gen vor: 
 
[01] Orientierende Untersuchung, Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ 
Altablagerung, Spelle, Bahnhofstraße", Projekt 1705-2015, Büro für Geo-
wissenschaften M&O GbR, 26.02.2016 
 
(02] Konzept Umgang mit pot. schadstoffbelastetem Boden im Zuge einer 
Neubaumaßnahme, Altstandort „Landhandel Wilh. Burs“ Altablagerung, 
Spelle, Bahnhofstraße", Projekt 5858-2022, Büro für Geowissenschaften 
M&O GbR, 17.10.2022 
 
Offensichtlich wurde der Rückbau oberirdischer Gebäude bereits abge-
schlossen. Hierzu sind der UAB/UBB zum Zeitpunkt der Stellungnahme 
keine Unterlagen (Gebäudeschadstoffkataster, ausführende Firmen, be-
gleitender Gutachter, Entsorgungsnachweise etc.) bekannt. 
 
Es ergeben sich Einschränkungen in der zukünftigen Nutzung der Flä-
chen. Eine Überbauung ist jedoch möglich, sofern die im o.g. Konzept [02] 
genannten Maßnahmen umgesetzt werden. Es wird empfohlen das Kon-
zept als Anlage dem Bebauungsplan beizufügen. 

 
 
 
Zu Abfall und Bodenschutz 
Die Sachverhalte zum Punkt „Altlasten / Bodenschutz“ werden wie be-
schrieben berichtigt / ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Unterlagen wurden angefordert und liegen zwischenzeit-
lich vor. Die Ergebnisse werden im weiteren Bauleitplanverfahren berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen werden im weiteren Verfahren den Bebauungsplanunter-
lagen beigelegt 
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Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht wäre unter Berücksichtigung 
des Konzeptes zum Umgang mit potenziell schadstoffbelastetem Boden 
die Begründung des Bebauungsplanes wie folgt zu ergänzen: 
 

• Sämtliche Bodeneingriffe im Planungsgebiet sind in Abstimmung mit 
dem Landkreis Emsland, Fachbereich Umwelt durch einen geeigne-
ten Sachverständigen mit Referenzen in der Bearbeitung abfall- und 
bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu begleiten und zu doku-
mentieren. 

• In Bezug auf die Entwässerung der versiegelten Flächen sowie Um-
gang mit dem Niederschlagsgewässer sind die in Kapitel 7.1 und 7.2 
geäußerten Empfehlungen [Projekt 5858-2022, Büro für Geowissen-
schaften M&O GbR, 17.10.2022] umzusetzen. 

• Eine Grundwasserentnahme zum Zwecke der Nutzung als Trink-
wasser im Planungsgebiet ist unzulässig. Die Trinkwasserversor-
gung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen. Die 
Grundwasserentnahme für Brauchwasserzwecke ist nur zulässig, 
wenn dieses Wasser vorher auf mögliche Verunreinigun-
gen/Kontaminationen untersucht und seine gefahrlose Nutzung 
durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird. 

 
Brandschutz 
Gegen die o.g. Baureitplanung bestehen in brandschutztechnischer Hin-
sicht keine Bedenken, wenn die erforderlichen Maßnahmen zur Sicher-
stellung des abwehrenden Brandschutzes bei der Ausführung wie folgt 
berücksichtigt werden: 
 

• Der Abstand der einzelnen Löschwasserentnahmestellen von den 
Gebäuden darf 150 m nicht überschreiten. Die Standorte der einzel-
nen Hydranten bzw. Wasserentnahmesteilen sind mit dem zuständi-
gen Gemeinde- oder Ortsbrandmeister festzulegen. 

• Die Zuwegung und Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuerwehr 
sind gemäß §§ 1 und 2 der Allgemeinen Durchführungsverordnung 
zur Niedersächsischen Bauordnung (DVO-NBauO) herzustellen. 

• Für das geplante Vorhaben ist die Löschwasserversorgung so zu er-
stellen, dass ein Löschwasserbedarf von 800 l/min. (48 m³/h) für das 
allgemeine Wohngebiet und 1.600 l/min (96 m³/h) für das Mischge-
biet vorhanden sind. Der Löschbereich umfasst i.d.R. alle Lösch-
wasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300 m. Dabei 

 
Die Begründung wird um die nachfolgend aufgeführten Punkte zum Um-
gang mit potenziell schadstoffbelastetem Boden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Brandschutz 
Die Ausführungen zum Brandschutz werden in die Begründung über-
nommen und im Rahmen der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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sind in einem Umkreis 

• von 150 m mindestens 50 % der Löschwasserversorgung sicherzu-
stellen, die restlichen 50 % sind dann in einem Radius von 300 m 
um die baulichen Anlagen sicherzustellen. Als Löschzeit werden 
2 Stunden angesetzt. Für den Fall, dass Löschwasser über das 
Rohrnetz der öffentlichen Trinkwasserversorgung bezogen wird, 
dient das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Deutscher Verein des Gas- 
und Wasserfaches e. V.) als planerische Grundlage. 

 

6. Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück- Emsland -Grafschaft Bentheim: Schreiben vom 21.07.2023 

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland - Grafschaft 
Bentheim trägt bezüglich der o.g. Planung (Ausweisung von u.a. Misch-
gebietsflächen) keine Bedenken vor. Das Verfahren befindet sich zurzeit 
im frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Da noch 
nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorliegen, ist diese Stellung-
nahme nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachnutzung 
eines ehemaligen Gewerbebetriebes geschaffen. Der bisher auf dieser 
Fläche ansässige Landhandel hat den Standort aufgegeben. So wird das 
Plangebiet eine neue Nutzung erhalten und neu entwickelt. 
 
Die zulässigen Nutzungen eines Mischgebietes (MI) sollen einen Beitrag 
zu einer nutzungsgemischten Stadt mit kurzen Wegen leisten. Mit zeich-
nerischen und textlichen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass 
zukünftig ein gleichgewichtiges Nebeneinander von Wohnen und Gewer-
be im Plangebiet und eine für ein Mischgebiet typische geordnete städte-
bauliche Entwicklung mit einem geeigneten Nutzungsmix entsteht. Das 
Erreichen eines einvernehmlichen Miteinander hinsichtlich der zu erwar-
tenden Emissionen und der sozialen Verflechtungen kann dadurch ge-
währleistet werden, sodass etwaige Nutzungskonflikte vermieden werden 
können. Dazu müssen geeignete Maßnahmen und Festsetzungen getrof-
fen werden, die diese Konflikte gar nicht erst entstehen lassen. Dadurch 
soll zukünftig eine geordnete städtebauliche Entwicklung mit einem aus-
gewogenen Nutzungsmix ermöglicht werden. 
 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im 
Sinne des§ 2 Abs. 4 BauGB, der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang 
ermittelt werden soll, haben wir weder Hinweise noch Anregungen. 

Die Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Osnabrück wird 
zur Kenntnis genommen. 
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13. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie: Schreiben vom 13.07.2023 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Baugrund 
Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatgesteine in 
Tiefen anstehen, in denen mitunter Auslaugung stattfindet und lokal Ver-
karstung auftreten kann. Im näheren Umfeld des Standorts sind bisher 
keine Erdfälle bekannt. Formal ist dem Standort die Erdfallgefährdungska-
tegorie 2 zuzuordnen (gem. Erlass des Niedersächsischen Sozialministers 
"Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, 
Az. 305.4 -24 110/2-). Im Rahmen von Baumaßnahmen am Standort kann 
- sofern sich bei der Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion 
ergeben - bezüglich der Erdfallgefährdung auf konstruktive Sicherungs-
maßnahmen verzichtet werden. Die o.g. standortbezogene Erdfallgefähr-
dungskategorie ist bei Hinweisen auf Subrosion ggf. anzupassen. Weiter-
führende Informationen dazu unter www.lbeg.niedersachsen.de > Geolo-
gie > Baugrund > Subrosion > Hinweise zum Umgang mit Subrosionsge-
fahren. 
 
Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hinweise 
und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den 
NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundver-
hältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung 
des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung 
mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
Hinweise 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-
über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 
berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-

Die Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 
wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführungen zum Baugrund werden in 
die Begründung und den Umweltbericht aufgenommen. Im Zuge der Erar-
beitung des Umweltberichtes werden die für den Planbereich vorhande-
nen Daten des NIBIS-Kartenservers genutzt. 
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ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnis-
se, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

17. LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH: Schreiben vom 27.06.2023 

Östlich des ausgewiesenen Plangebietes verlaufen die Bahnanlagen der 
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM). Wir empfehlen die RVM am 
o.g. Verfahren zu beteiligen, sofern dies nicht bereits erfolgt ist. Der Stre-
ckenabschnitt zwischen Spelle und der Landesgrenzen zu Nordrhein-
Westfalen wird dabei von der Landeseisenbahnaufsicht des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit betreut. 
 
Aus eisenbahntechnischer Sicht bestehen LEA-seits gegen die Aufstel-
lung des BP Nr. 107 "Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa" der Ge-
meinde Speile keine Einwände. 
 

Die Stellungnahme der LEA wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) im Verbund der „Westfä-
lischen Verkehrsgesellschaft“, die im Rahmen der Trägerbeteiligung betei-
ligt wurde, hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben. Die „Westfäli-
schen Verkehrsgesellschaft“ wird aber im weiteren Verfahren am Prozess 
zur Bauleitplanung beteiligt. 

18. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien: Schreiben vom 21.07.2023 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen 
hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange 
zum o.g. Verfahren. 
 
Östlich des Plangebiets verläuft die Bahnstrecke 2273 Bottrop Nord - 
Quakenbrück, Bahn-km 115,360 - 115,540. 
 
Die Strecke 2273 ist im vorgenannten Streckenabschnitt an die Regional-
verkehr Münsterland GmbH (RVM) verpachtet. Die RVM ist für die Eisen-
bahninfrastruktur verantwortlich und dementsprechend direkt am Verfah-
ren zu beteiligen. 
 
Seitens der DB AG, als Grundstückseigentümerin, sind die folgenden Auf-
lagen / Bedingungen und Hinweise zu beachten: 
 
Es sind die Abstandsflächen gemäß NBauO sowie sonstige baurechtliche 
und nachbarrechtliche Bestimmungen einzuhalten. 
 
Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind 

Die Stellungnahme der Deutsche Bahn AG, DB Immobilien wird zur 
Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
Die Ausführungen werden in die Begründung übernommen. 
 
 
Die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) im Verbund der „Westfä-
lischen Verkehrsgesellschaft“, die im Rahmen der Trägerbeteiligung betei-
ligt wurde, hat keine Stellungnahme abgegeben. Die „Westfälischen Ver-
kehrsgesellschaft“ wird aber im weiteren Verfahren am Prozess zur Bau-
leitplanung beteiligt. 
 
 
 
Es wird nachfolgender Hinweis aufgenommen: „Im Zusammenhang mit 
der östlich verlaufenden Bahnstrecke 2273 sind die Abstandsflächen ge-
mäß NBauO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestim-
mungen einzuhalten. Die Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungs-
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uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Be-
dingungen und Auflagen vor. 
 
 
Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu 
gegebener Zeit die Abwägungsergebnisse und den Satzungsbeschluss, 
bevorzugt per E-Mail, zuzusenden. 
 

bereich sind der Deutsche Bahn AG, DB Immobilien erneut zur Stellung-
nahme vorzulegen. Hieraus können sich weitere Bedingungen und Aufla-
gen ergeben.“ 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien wird am weiteren Verfahren betei-
ligt. 

21. Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 „Große Aa und Ems I“ (ULV): Schreiben vom 22.06.2023 

Der Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 „Große Aa und 
Ems I“ (ULV) ist unterhaltungspflichtig für die "Speller Aa" (Gewässer 
zweiter Ordnung). Diese wird zweimal jährlich maschinell gemäht und 
gekrautet. Die parallel verlaufenden Unterhaltungswege müssen deshalb 
uneingeschränkt erhalten bleiben. Darüber hinaus ergeben sich noch Ein-
schränkungen gem. § 6 unserer Satzung (siehe Anlage) bezüglich einzu-
haltender Abstände mit baulichen Anlagen, Zäunen oder Veränderungen 
der Geländeoberfläche. Sofern diese bei der weiteren Planung berück-
sichtigt werden, bestehen seitens des ULV keine Bedenken. 
 
Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Gewässer zweiter Ord-
nung zugeführt werden, ist hierfür frühzeitig unter Beteiligung des Ver-
bandes gemäß § 8 WHG eine entsprechende Erlaubnis zu beantragen. 
 

Die Stellungnahme des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes 
wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschließung des Bau-
gebietes beachtet. Die parallel verlaufenden Unterhaltungswege bleiben 
erhalten. Zudem kann der geplante Gehweg parallel zu Speller Aa in die-
sem Zuge mitgenutzt werden. Die Einschränkungen gem. § 6 der vorge-
legten Satzung werden beachtet. 

22a. Westnetz GmbH: Schreiben vom 21.06.2023 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 16.06.2023 und teilen Ihnen mit, 
dass wir den o.g. Bebauungsplanentwurf in Bezug auf unsere Versor-
gungseinrichtungen durchgesehen haben. Gegen die Verwirklichung be-
stehen unsererseits keine Bedenken, wenn die nachfolgenden Ausfüh-
rungen beachtet werden. 
 
Zur Versorgung des Baugebietes mit Gas und elektr. Energie wird der 
Ausbau entsprechender Versorgungseinrichtungen erforderlich. Der Um-
fang derselben ist von uns zzt. noch nicht zu übersehen, dieser hängt von 
der Erschließungsart sowie der Anzahl der Grundstücke ab. Wir bitten Sie 
zu veranlassen, dass sich die späteren Grundstückseigentümer rechtzei-
tig vor Baubeginn mit uns in Verbindung setzen und uns ihren Leistungs-
bedarf bekannt geben. Die erforderlichen Maßnahmen werden wir dann 
festlegen. 
 

Die Stellungnahme Westnetz GmbH wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Erschließung des Baugebietes berücksichtigt. 
 
 
 
 
Es wird veranlasst, dass sich der Vorhabenträger rechtzeitig vor Baube-
ginn mit der Westnetz GmbH in Verbindung setzt und ihr seinen Leis-
tungsbedarf mitteilt. 
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Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der Nä-
he unserer Versorgungseinrichtungen mit besonderer Sorgfalt auszufüh-
ren sind, da bei Annäherung bzw. deren Beschädigung Lebensgefahr 
besteht. Bei eventuellen Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen Versor-
gungsleitungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle ver-
mieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe unserer Versorgungsein-
richtungen sind von Hand auszuführen. Wir übernehmen keinerlei Haftung 
für irgendwelche Schäden oder Unfälle, die mit den durchzuführenden 
Maßnahmen in Verbindung stehen. 
 
Im Bereich unserer erdverlegten Versorgungseinrichtungen sind nur lei-
tungsresistente Gehölze zulässig. In diesem Zusammenhang verweisen 
wir auf das Merkblatt DVGW GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen 
und Kanäle“. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden an unseren Versor-
gungseinrichtungen mit erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Zum Schutz 
von eventuell geplanten Bäumen und unseren Versorgungsleitungen ist 
es unbedingt notwendig, dass die genauen Baumstandorte mit unserem 
Netzbezirk Freren (T +49 5902 502 1234) abgestimmt werden. Leitungs-
trassen sind grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. 
 
Wir bitten um Mitteilung, ob im Bereich des Plangebietes Kampfmittelfrei-
heit vorliegt und ob mit Altlasten zu rechnen ist. Sollten wir diesbezüglich 
bis zum Baubeginn keine Rückinformation erhalten, gehen wir davon aus, 
dass im Plangebiet keine Belastungen hinsichtlich Kampfmittel und Altlas-
ten vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich haben wir die Unterlagen zur Abteilung Gas-
Hochdruckleitungen gesendet: 
 

In der Begründung sind Hinweise und Ausführungen zur Beachtung und 
zum Schutz vorhandener Leitungen nebst der beschriebenen Baumpflan-
zungen enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der zurückliegenden Rückbaumaßnahmen sind keine Hinwei-
se auf Kampfmittelbelastungen zutage getreten. Im Geltungsbereich ist 
die Altlastenverdachtsfläche „Landhandel Wilhelm Burs“ Anlagen-Nr. 454 
049 5 901 0008 verortet. Sämtliche Bodeneingriffe im Planungsgebiet sind 
in Abstimmung mit dem Landkreis Emsland, Fachbereich Umwelt durch 
einen geeigneten Sachverständigen mit Referenzen in der Bearbeitung 
abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu begleiten und zu 
dokumentieren. Sofern erforderlich, ist im Rahmen der zukünftigen Be-
bauung eine Beteiligung vorzunehmen. Ergänzend ist nachfolgender Hin-
weis bereits in der Begründung und dem Planteil enthalten: „Sollten bei 
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 
werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienst-
stelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Landes Niedersachsens bei der Regionaldirektion Hameln-Hannover - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)“. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Westnetz GmbH 
DRW-G-PL 
Florianstraße 15-21 
44139 Dortmund 
 
Von der Fachabteilung Gas erhalten Sie ebenfalls eine gesonderte Stel-
lungnahme, wenn Gas-Hochdruckanlagen betroffen sind. 
 

22b. Westnetz GmbH – Erdgashochdruckleitung: Schreiben vom 27.06.2023 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Anschreiben vom 16.06.2023 an die Westnetz 
GmbH, mit dem Sie um Stellungnahme für das Projekt "Bauleitplanverfah-
ren Spelle, Bplan Nr. 107 zwischen Heinrichstraße und Speller Aa" gebe-
ten haben. 
 
In dem ausgewiesenen Bereich verläuft die Erdgashochdruckleitung 
L02236. Die o.g. Erdgashochdruckleitung befindet sich im Eigentum der 
Westnetz GmbH. 
 
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die o.g. 
Erdgashochdruckleitung mit einem Betriebsdruck ≥ 5 bar. Für die eventu-
ell vorhandenen Versorgungsleitungen anderer Druckstufen und Sparten 
(Strom, Wasser, Fernwärme) erteilt das Regionalzentrum RZ Ems-Vechte 
(planauskunft-rzev@westnetz.de) eine Stellungnahme. 
 
Die örtliche Betreuung der Erdgashochdruckleitung erfolgt durch unseren 
netzverantwortlichen Meister, Herrn Lürwer. Zur Kontaktaufnahme wählen 
Sie bitte die Rufnummer: 02191 102816. Eine Computerstimme wird Sie 
dann auffordern eine Durchwahl einzugeben. Sie lautet in diesem Fall 
"260". 
 
Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor Beginn jeglicher 
Bauarbeiten in den Schutzstreifenbereichen und in der Nähe der Erd-
gashochdruckleitung, die örtliche Abstimmung der Arbeiten mit unserem 
anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen hat. 
 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der 
Nähe unserer Versorgungseinrichtungen mit Lebensgefahr verbunden 
sind. 
 

Die Stellungnahme Westnetz GmbH mit Bezug zur Erdgashochdrucklei-
tung L02236 wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschlie-
ßung des Baugebietes berücksichtigt. 
 
 
Die Erdgashochdruckleitung liegt mit ihrem Schutzbereich in der Trasse 
der Bernard-Krone-Straße und somit zunächst außerhalb des Geltungsbe-
reiches dieser Bauleitplanung. Da im Zuge der Baumaßnahmen einzelne 
vorgetragene Punkte zu berücksichtigen sind, werden die Ausführungen 
in ein gesondertes Kapitel zur Erdgashochdruckleitung in die Begründung 
aufgenommen und der Vorhabenträger hierüber in Kenntnis gesetzt. 
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Anliegend übersenden wir Ihnen einen Bestandsplan im Maßstab M 1:500 
aus dem Sie die Lage der Erdgashochdruckleitung entnehmen können. 
Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter Form dargestellt. Mit Ab-
weichungen der tatsächlichen Leitungslage muss gerechnet werden. Lei-
tungslagen sind grundsätzlich nicht abzugreifen. 
 
Die Tiefenlagen der Erdgashochdruckleitungen sind in dem Bestands-
planwerk mit einem „D = ...“ dargestellt. Bei fehlenden Angaben zu den 
Tiefenlagen gehen wir von einer Regeldeckung aus, die bei ca. 0,7 m bis 
1,0 m liegt. Zur genauen Bestimmung der Lage und Erdüberdeckungen 
der Erdgashochdruckleitungen sind ggf. nach Abstimmung mit unserem 
Netzbetrieb Probeaufgrabungen erforderlich. Die Schutzstreifenbreiten 
der o.g. Erdgashochdruckleitungen entnehmen Sie bitte folgender Tabel-
le: 
 

 
 
Der tatsächlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen kann ggf. 
von den o.g. Angaben abweichen. Der Schutzstreifen schafft die räumli-
che Voraussetzung zur Überwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt 
G 466/1. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und 
darf auch nicht mit Bäumen bepflanzt werden. Oberflächenbefestigungen 
im Bereich der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind nicht zulässig. 
Das Lagern von Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mut-
terboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem Schutzstreifenbereich 
nicht gestattet. Größere Bodenauf- und -abträge (> 0,20 m) sind ebenfalls 
ohne Absprache nicht zulässig. Zu evtl. Auskofferungen weisen wir darauf 
hin, dass diese im Bereich der Erdgasleitungen so vorgenommen werden 
müssen, dass eine Gefährdung der Erdgasleitungen, auszuschließen ist. 
 
Die Erdgashochdruckleitungen müssen jederzeit, auch während der Bau-
maßnahme, zugänglich und funktionstüchtig bleiben. 
 
Waldbestände und Einzelbaume müssen einen Abstand von > 2,5 m bei-
derseits der Leitungsaußenkanten aufweisen. Strauchwerk bis 2,0 m Hö-
he darf in solchen Abstand gepflanzt werden, dass Inspektionen, Mes-
sungen und sonstige Maßnahmen ohne Beeinträchtigungen möglich sind. 
Bei Überwachungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an einer Versor-
gungsleitung oder Kabel kann auf evtl. vorhandene Anpflanzungen und 
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Anlagen in dem Schutzstreifenbereich keine Rücksicht genommen wer-
den. 
 
Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge von Erschließungsar-
beiten {Kanalanschluss, Gas-/Wasser- und Stromleitungsverlegungen 
etc.) die Erdgashochdruckleitung Berücksichtigung findet. Wir gehen hier-
bei davon aus, dass sich das Geländeniveau nicht wesentlich verändert 
(+/- 0,2 m). 
 
Sofern neue Anlagen oder Änderungen von Straßen und Wegen, was-
serwirtschaftlichen Anlagen, Grundstücken (Eigentumsverhältnissen), 
Geländehöhen, Grünanlagen und Bepflanzungen im Bereich der Versor-
gungsanlagen zu erwarten sind, müssen anhand von Detailplanungen 
rechtzeitig Abstimmungen mit uns erfolgen. 
 
Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen oder Ketten-
fahrzeugen oder sonstigen Lastkraftwagen und Abräummaschinen ist bei 
unbefestigten Oberflächen ohne unsere Zustimmung nicht erlaubt. Zuwe-
gungen und Überfahrten sind für die Befahrung mit Transport- und Hebe-
fahrzeugen (≤ 12 to. Achslast) zu ertüchtigen bzw. durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. Baggermatratzen, bewehrte Betonplatten o.ä.) zu sichern. 
 
Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Schäden an den Erdgashoch-
druckleitungen entstehen, ist unverzüglich der zuständige Meister oder 
unsere ständig besetzte Leitzentrale unter der Rufnummer 0800/0793427 
zu benachrichtigen. Aus Sicherheitsgründen sind die Arbeiten im Bereich 
der Schadstelle einzustellen, bis der Schaden durch unsere Fachleute 
begutachtet worden ist und die Arbeiten wieder freigegeben werden. Wird 
bei Baumaßnahmen versehentlich die Umhüllung der von uns überwach-
ten Gasfernleitungen beschädigt, werden diese Schäden kostenlos durch 
uns beseitigt. 
 
Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsdaten, sind 
auf das o.g. Vorhaben beschränkt und dürfen nicht für die Bauausführung, 
sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden. 
 
Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung Ihrer Baumaßnah-
me unsere Anweisungen zum Schutz von Erdgashochdruckleitungen (inkl. 
Begleitkabel) der Westnetz GmbH zu beachten. 
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Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Übertragungsrisiko trägt 
und somit die Haftung für Schäden und Folgeschäden hinsichtlich der 
Vollständigkeit und der lnterpretierbarkeit der zur Verfügung gestellten 
Daten. 
 
Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsdaten, sind 
auf das o. g. Projekt beschränkt und dürfen nicht für die Bauausführung, 
sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden. 
 
Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaßnahmen, die erst 
an Ort und Stelle geklärt werden können, behalten wir uns ausdrücklich 
vor. Den Weisungen unserer Mitarbeiter ist zwingend Folge zu leisten. 
 
Die eindeutige Lesbarkeit bestätigen Sie uns bitte nach dem Öffnen der 
Plandatei unter: 
 
hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de 
 
Bitte beachten Sie die beigefügten Anlagen. 
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Bebauungsplan Nr. 107
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Siedlungsbereiche
OED Verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet
OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet 
OX Baustelle
PHG Obst-/Gemüsegarten
PHZ Neuzeitlicher Ziergarten

Grün-/Freiflächen
GR Scherr- und Trittrasen

Ruderalflächen
UH Halbruderale Gras- und Staudenflur
UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur

feuchter Standorte
URT Ruderalflur trockener Standorte

Gehölze /  Einzelbäume
HB Einzelbaum/Baumbestand
HFB Baumhecke
HFM Baum-Strauchhecke

Straßen / Wege / versiegelte Flächen
OVB Brücke
OVP Parkplatz
OVW  Befestigter Weg
OVS Straße

OVE Bahntrasse

Radweg
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Acker  (A)

Gewässer
FMF Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit

Feinsubstrat
FMO Mäßig ausgebauter Bach mit 

organischem Substrat

Wald
WXH Laubforst aus einheimischen Arten


